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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
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Status:
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03.01.2017
Carola Mertins

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 "Anleger Hohen Wies-
chendorf" für das Gebiet der Ferienhaussiedlung und des Anlegers 
mit der Marina, dem Parkplatz sowie Flächen südlich der K44(ehe-
mals Parkhaus) der Gemeinde Hohenkirchen
Hier: Abwägungsbeschluss zum Vorentwurf
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Die Gemeinde Hohenkirchen hat das Beteiligungsverfahren mit dem Vorentwurf zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Anleger Hohen Wieschendorf“ für das Gebiet der Ferien-
haussiedlung und des Anlegers mit der Marina, dem Parkplatz sowie Flächen südlich der 
K44 (ehemals Parkhaus) der Gemeinde Hohenkirchen durchgeführt. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit den Unterlagen zum Vorentwurf gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 18.10.2016 beteiligt. Die Öffentlichkeit hatte Gelegenheit 
sich in der Zeit vom 13. Oktober 2016 bis 15. November 2016 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung im Amt Klützer Winkel zu unterrichten 
und Stellungnahmen zur Planung abzugeben. 

Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahme zum Vorentwurf abgegeben. Die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben sich zu den Planunterlagen geäußert. 

Die Ergebnisse der Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Trä-
ger öffentlicher Belange aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren fließen in die Erarbei-
tung der Entwurfsunterlagen ein.

Die Gemeinde Hohenkirchen hat als Voraussetzung für die weitere Fortführung des Verfah-
rens über den Vorhabenträger die artenschutzfachlichen Belange geprüft und das Artenin-
ventar aufgenommen. Auf der Grundlage der artenschutzfachlichen Betrachtung werden die 
Verträglichkeitsprüfungen für die Natura 2000-Schutzgebietskulisse sowohl für das FFH- als 
auch das SPA-Gebiet unter Berücksichtigung der weiteren Vorhaben in der Gemeinde er-
stellt. Die Anforderungen an Ausgleich und Ersatz werden unter Bezug auf die konkreten 
Eingriffsanforderungen ermittelt. Die Vermessung wird dafür entsprechend vorbereitet. Die 
Waldbelange werden abgestimmt, so dass im Entwurf ein Einvernehmen mit der Forstbehör-
de hierzu hergestellt werden kann. Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung kann unter Berücksichtigung der Verträglichkeit mit der Natura 2000-Schutz-
gebietskulisse hergestellt werden. Die Anforderungen an die Ver- und Entsorgung werden 
entsprechend Bedarf aus der Bauabsicht beachtet. Die Veranstaltungen auf dem Anleger 
selbst werden unter Beachtung einer Schalluntersuchung entsprechend gewürdigt und in 
den Entwurfsunterlagen entsprechend beachtet. Das Planungskonzept wird angepasst, so 
dass der fließende Verkehr und die Belange der Abfallentsorgung entsprechend beachtet 
werden können.
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt:

1. Die während der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen hat die Gemeinde Hohenkirchen unter Be-
achtung des Abwägungsgebotes geprüft. Im Rahmen der Abwägung ergeben sich
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 macht sich 
die Gemeinde Hohenkirchen zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. Stellung-
nahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen. Dies erfolgt mit der Beteiligung mit dem Entwurf.

Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Vorhabenträger übernommen

Anlagen:
Abwägungsvorschlag
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K44
 Zum Anleger 

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 27
der Gemeinde Hohenkirchen

Ostsee

VORENTWURF

ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 27
„ANLEGER HOHEN WIESCHENDORF FÜR DAS GEBIET

DER FERIENHAUSSIEDLUNG UND DES ANLEGERS
MIT DER MARINA, DEM PARKPLATZ SOWIE

FLÄCHEN SÜDLICH DER K 44 (EHEMALS PARKHAUS)“
DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN

SATZUNG
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Ostsee

Zum Anleger

K44

Golfplatz

Sportboothafen

Ostsee
Hohen Wieschendorf

VORENTWURF

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 27 „ANLEGER HOHEN WIESCHENDORF 
FÜR DAS GEBIET DER FERIENHAUSSIEDLUNG UND DES ANLEGERS 
MIT DER MARINA, DEM PARKPLATZ SOWIE FLÄCHEN SÜDLICH DER K 44 (EHEMALS PARKHAUS)“  
DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN           

LAGE AUF DEM LUFTBILD

M 1 : 2.000

LAGE AUF DEM LUFTBILD
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Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 1990 (BGBI. I Seite 132), zuletzt geändert  durch  Artikel 2 des Gesetzes vom
11. Juni 2013  (BGBI. I Seite 1548).  Es  gilt  die  Planzeichenverordnung  (PlanzV)  vom
18. Dezember 1990  (BGBI. 1991 I S. 58)  geändert  durch  Artikel 2  des  Gesetzes vom
22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509).

Die     Planzeichnung     -Teil  A-
des  Bebauungsplanes   gilt   nur
im    Zusammenhang   mit    den
textlichen Festsetzungen -Teil B-.

VORENTWURF

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 27 „ANLEGER HOHEN WIESCHENDORF 

FÜR DAS GEBIET DER FERIENHAUSSIEDLUNG UND DES ANLEGERS 

MIT DER MARINA, DEM PARKPLATZ SOWIE FLÄCHEN SÜDLICH DER K 44 (EHEMALS PARKHAUS)“  

DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN           

TEIL A - PLANZEICHNUNG

M 1 : 1.000

Blatt 1 (3) 
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1.70
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1.63

1.48

1.44

1.40

1.35

2.06 2.26

2.17
2.04

1.56

1.44
1.24

1.65
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2.12
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1.89

1.76
2.20

2.201.90
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1.57

1.73 1.53

1.741.74

1.72

1.891.90
1.821.81

2.022.01
1.99

2.02

1.39
1.38

1.44
1.39

1.571.57

1.211.20
1.27 1.32

1.241.00

3.04
3.98

3.89

1.33

3.95

4.00

3.18
3.943.87

1.67

2.01
1.87

2.58
2.80 3.25

3.16

1.85
1.842.13

2.90

2.79
2.90

2.33

2.28
2.30

2.20
2.30

2.29
2.132.13

1.85
1.86

1.76

1.84

0.46

2.44

0.57

0.59

0.96
0.82 Gebüsch
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52
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49

Gebüsch

Gebüsch

Gebüsch

Gebüsch

Gebüsch

Gebüsch

13
3

13
1

12
1

Vermesser:

Datum:
Auftrags-Nr.:
Datei-Name:

Lagebezug:

Höhenbezug:

Grundlagen:

Ostsee

Salzwiese

Graben

Graben

Graben

Graben

0.26

Graben

Graben

Graben

0.25

0.91
0.241.43

1.721.24
3.27

0.16
0.18

0.37
0.46

0.46

2.56

2.62

D 2.03
1.66 2.10

1.53
1.44

1.51

1.25
0.98

1.98
2.01

1.97

2.12
2.16 2.22

2.262.11

1.99
2.562.53

2.55

1.88

1.77

FAHRAD

1.75
Kiesel

1.56

1.32
1.38

1.45

1.44

1.63

2.87
2.76

2.85

2.90

2.61

2.33

UK-Freileitung 11.71

E p

DL p

DL p

SO1
FH

pS

§20

§20

w

SO2
St

St

St

DL p

p

§20

ö

ö

p

p

6

GFL-RGS

GS

G+R

SO3
Ha

Strand

Strand

Strand

150m

Küsten- und Gewässerschutzstre
ifen

GS

2

FFH

SPA

SPA

SPA

SPA-Gebiet DE 1934-401
"Wismarbucht und Salzhaff"

FFH

SO2
St

Stellplatzfläche
200 Stellplätze
Zweckbestimmung:
für Sportboothafen
und Strandbesucher

GFL-R (2,00m) 
zug. Anlieger

FFH-Gebiet DE 1934-302
"Wismarbucht" 

SPA-Gebiet DE 1934-401
"Wismarbucht und Salzhaff"

GFL-R (2,00m) zug.
Allgemeinheit

  I    o
GR 4500 m²

Pool

Blatt 2 (3) 

6 von 133 in Zusammenstellung



Gebüsch

B

B

Gebüsch

1.02

1.06

1.31 1.36

1.37

-0.02

1.68

0.27

0.29

0.29

0.44

0.34 0.20

0.32

0.20

-0.16

0.06
1.73

1.881.730.98

0.95 2.03

1.87

1.17

-0.15

-0.15

133

59
3

132

Schwimmsteg

Schwimmsteg

Schwimmsteg

Schwimmsteg

Schwimmsteg

0.46

0.33
0.27

0.28
0.28

0.26 0.59

0.45

0.29
0.28

0.28
0.32

0.28

0.27

0.28

0.30

0.28

0.28 0.28

-0.29
-0.20

-0.13

-0.14

Steinmole

0.03

0.32

0.44

-0.13
-0.15

-0.13

-0.16

0.35
1.21

1.21
0.43

1.34 0.48

2.16

0.72

1.96

0.57

0.59

0.96
0.82 Gebüsch

2.39

Wasserlinie 02.09.2016

W
asserlinie 02.09.2016

132

Vermesser:

Datum:
Auftrags-Nr.:
Datei-Name:

Lagebezug:

Höhenbezug:

Grundlagen:

VERMESSUNGSBÜRO  LOTHAR BAUER  -  KERSTIN SIWEK
Kanalstraße 20,  23970 Wismar
Tel.: 03841 / 283200  email: Bauer-Siwek@BDVI.de

05.09.2016 - per mail 
423-00-5
4236-00-5_GK42-83mitHN76.dwg

Gauß-Krüger-Koordinaten System S42/83

System HN76

--- ---

Ostsee

Ostsee

0.25

0.91
0.241.43

1.721.24
3.27

0.16
0.18 0.73

0.70

0.26 0.27
3.21

2.87
3.20

0.56
2.82

2.81

2.85
3.24

3.240.37
0.46

Slipanlage

0.46

SO3
Ha

SO3
Ha

pw

ö

SO4
W

SO3
Ha

  II    o
GR 450 m²
GF 750 m²

Anleger
OK     3,20m üHNmin

Anleger
OK     2,80m üHNmin

SO3
Ha

  I    o
GR 340 m²

Hinweis:  Östliche Baugrenze darf um 
bis zu 6,00 m für die Herstellung einer 
Veranda überschritten werden.

SO3
Ha

  I    o
GR 145 m²

Strand

FFH

FFH

SPA

SPA

SPA

SPA-Gebiet DE 1934-401
"Wismarbucht und Salzhaff"

FFH-Gebiet DE 1934-302
"Wismarbucht" 

FFH

SO4
W

Mole
OK     3,00m üHNmax

Blatt 3 (3) 
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§ 9 (1) 1 BauGBART DER BAULICHEN NUTZUNG
I. FESTSETZUNGEN

SO

SO
FH

SO
Ha

SO
St

SO
W

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) 1 BauGB
§ 16 - 19 BauNVO

GR  450m²

GF  750m²

II

Sondergebiete, die der Erholung dienen (§ 10 (4) BauNVO)
- Ferienhausgebiet

Sondergebiete, die der Erholung dienen (§ 10 (4) BauNVO)
- Ferienhausgebiet / Stellplätze

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)
- Sportboothafen

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)
- Stellplätze

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)
- Wellenschutzanlage

OK     3,20m üHN

OK     3,00m üHN

Grundfläche (GR)

Geschossfläche (GF)

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante, als Mindestmaß über Bezugspunkt

Höhenbezugspunkt, z.B. 3,00 m ü HN76

§ 9 (1) 2 BauGB
§ 22 u. 23 BauNVO

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

VERKEHRSFLÄCHEN § 9 (1) 11 BauGB
§ 9 (6) BauGB

Straßenverkehrsfläche 

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,
Verkehrsberuhigter Bereich 

§ 9 (1) 17 BauGB
§ 9 (6) BauGB

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN 

Flächen für Abgrabungen,
Zweckbestimmung: Abgrabungsfläche

Flächen für Aufschüttung, 
Zweckbestimmung: Aufschüttungsfläche

offene Bauweise

Baugrenze

3,00 m

FHSt

max

min

o

PLANZEICHENERKLÄRUNG
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ö

E p
pS

pw

p

DL p
p

GRÜNFLÄCHEN § 9 (1) 15 BauGB

Grünfläche

Strandfläche, öffentlich

Dünenlandschaft, privat

Windschutzpflanzung, privat

Düne, privat

extensiv genutzte Rasenfläche, privat

Straßenbegleitgrün, privat

Graudüne, privat

WASSERFLÄCHEN § 9 (1) 16 BauGB

Wasserflächen

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

§ 9 (1) 25 BauGB
§ 9 (6) BauGB 

§ 9 (6) BauGB
§20

§ 9 (1) 25a BauGB
§ 9 (6) BauGB
§ 9 (1) 25b BauGB
§ 9 (6) BauGB

§ 9 (1) 25b BauGB
§ 9 (6) BauGB

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze (St) 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung über
den Bebauungsplan Nr. 27 der Gemeinde Hohenkirchen 

§ 9 (1) 21 BauGB
§ 9 (6) BauGB
§ 1 (4) BauNVO
§ 16 (5) BauNVO

§ 9 (7) BauGB

GFL-R zug.

SONSTIGE PLANZEICHEN

St

Anpflanzgebot für Bäume

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 
und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern

Erhaltungsbebot für Bäume

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
im Sinne des Naturschutzrechts, gesetzlich  geschütztes 
Biotop nach § 20 NatSchAG M-V 

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
im Sinne des Naturschutzrechts
- SPA-Gebiet

- FFH-Gebiet

§ 9 (6) BauGB

§ 9 (1) 22 BauGB

SPA

FFH

9 von 133 in Zusammenstellung



II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Gebäude

vorhandene Gehölze 

vorhandene Böschung 

Bemaßung in Metern

Höhenangabe in Meter üHN 76

Geh- und Radweg innerhalb Grünflächen

künftig entfallende Darstellung, z.B. Flurstücksgrenzen 

künftig entfallende Darstellung, z.B. gesetzlich  geschütztes 
Biotop nach § 20 NatSchAG M-V 

Küsten- und Gewässerschutzstreifen
150m gemäß § 29 NatSchAG M-V

Kennzeichnung des Baugebietes nach lfd. Nr.

Strandfläche

§20

GS 15
0m

SO1

5

14
24

G+R

1.75
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1.  Auf gestellt auf grund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindev ertretung vom …………… . . D ie ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  ist durch Veröf fentlichung im Amtsblatt des Amtes Klützer Winkel 
am ……………..erfolgt.  

 
 
2.    D ie Gemeindev ertretung hat am …………………d en Vorentwurf  der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 

gebilligt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öf fentlicher 
Belange bestimmt. 

 
 
3.    D ie frühzeitige Öf fentlichkeitsbeteiligung des Bebauungsplanes N r. 2 7  is t  vom …………………. bis zum 

……………… .durch öf fentliche Auslegung im  A m t Klützer W inkel durchgeführt worden. Die  frühzeitige  
Öf fentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan Nr. 27  ist  durch  Veröff entlichung im Amtsblat t des Amtes 
Klützer Winkel am …………… ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 
 
4.    Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
 
5.  D ie Behörden  und  sonstigen  Träger öf fentlicher Belange  sowie  die Nachbargemeinden sind f ür den 

Bebauungsplan N r. 27 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB  mit  Schreiben  v om ………………. 
frühzeitig zur Äußerung auch im  H inblick  auf  den erf orderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB  aufgefordert worden. 

 
 
6.  Die Gemein devertretung hat  am  …………………  den  Entwurf  des Bebauungsplanes Nr. 27 mit  Begründung 

gebilligt  und  zur  Auslegung bestimmt. 
 
 
7.  Die Behörden  und sonstigen Träger öf fentlicher Belange  sowie  die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom  ………………… ..  zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert  worden.  

 
 
8.  Der    Entwurf   des   Bebauungsplanes  Nr.27, bestehend  aus  der Planzeichnung (Teil A), dem Text   (Teil-B) 

und den örtlichen Bauvorschrif ten über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie die Begründung  haben in 
der Zeit vom …..…… …….. bis zum …… …. ………… während der Dienststunden im Amt Klützer Winkel nach § 3 
Abs. 2 BauGB   öff entlich  ausgelegen.  D ie  öff entliche Auslegung ist mit dem Hinweis,  welche Arten 
um weltbezogene r Informationen verfügbar sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsf rist von jedermann schrift lich  oder zur N iederschrift abgegeben werden können, dass nicht 
f ristgemäß abgegebene Stellungnahmen  bei  der Beschlussfassung  über  den  Bebauungsplan  unberücksichtigt 
bleiben können, dass  ein  Antrag  nach  § 47 des  Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der  Auslegung nicht oder v erspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können, durch Veröf fentlichung im Amtsblatt des 
Amtes Klützer W inkel am ……………… ……. ortsüblich bekanntgemacht worden.  D ie Behörden und sonstigen 
Träger öf fentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden benachrichtigt. 

 
 
 Hohenkirchen, den ..........................                                                                               .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                            Bürgermeister 
 
 
 
 
 
9.  Der  katastermäßige  Bestand  am ........................................ wird  als richtig  dargestellt  bescheinigt.  Hinsichtlich  

der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der  Vorbehalt, dass eine  Prüf ung nur grob  erf olgt, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im  Maßstab  1 : 1000  vorliegt.  Regressansprüche können nichtabgeleitet werden.  

 
 
     ................................., den                       ..............................................                                                                                             
                                                                                                              (Stempel)                              Unterschrift 
 
 
 
 
 
10.  D ie Gemeinde hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öff entlichkeit, der Behörden und      

sonstigen Träger öf fentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden am ……………………..  geprüft.  
      Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
 
11.  Der Bebauungsplan Nr. 27, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und den örtlichen 

Bauv orschriften über die äußere Gestaltung, wurde am ………………….. von der Gemeindevertretung als 
Satzung beschlossen. D ie Begründung  zum  Bebauungsplan Nr. 27 wurde mit Beschluss der 
Gemeindevertretung vom ……………….…… gebilligt. 

 Hohenkirchen, den ..........................                                                                               .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                            Bürgermeister 
 

VERFAHRENSVERMERKE

11 von 133 in Zusammenstellung



1.  Auf gestellt auf grund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindev ertretung vom …………… . . D ie ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  ist durch Veröf fentlichung im Amtsblatt des Amtes Klützer Winkel 
am ……………..erfolgt.  

 
 
2.    D ie Gemeindev ertretung hat am …………………d en Vorentwurf  der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 

gebilligt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öf fentlicher 
Belange bestimmt. 

 
 
3.    D ie frühzeitige Öf fentlichkeitsbeteiligung des Bebauungsplanes N r. 2 7  is t  vom …………………. bis zum 

……………… .durch öf fentliche Auslegung im  A m t Klützer W inkel durchgeführt worden. Die  frühzeitige  
Öf fentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan Nr. 27  ist  durch  Veröff entlichung im Amtsblat t des Amtes 
Klützer Winkel am …………… ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 
 
4.    Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
 
5.  D ie Behörden  und  sonstigen  Träger öf fentlicher Belange  sowie  die Nachbargemeinden sind f ür den 

Bebauungsplan N r. 27 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB  mit  Schreiben  v om ………………. 
frühzeitig zur Äußerung auch im  H inblick  auf  den erf orderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB  aufgefordert worden. 

 
 
6.  Die Gemein devertretung hat  am  …………………  den  Entwurf  des Bebauungsplanes Nr. 27 mit  Begründung 

gebilligt  und  zur  Auslegung bestimmt. 
 
 
7.  Die Behörden  und sonstigen Träger öf fentlicher Belange  sowie  die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom  ………………… ..  zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert  worden.  

 
 
8.  Der    Entwurf   des   Bebauungsplanes  Nr.27, bestehend  aus  der Planzeichnung (Teil A), dem Text   (Teil-B) 

und den örtlichen Bauvorschrif ten über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie die Begründung  haben in 
der Zeit vom …..…… …….. bis zum …… …. ………… während der Dienststunden im Amt Klützer Winkel nach § 3 
Abs. 2 BauGB   öff entlich  ausgelegen.  D ie  öff entliche Auslegung ist mit dem Hinweis,  welche Arten 
um weltbezogene r Informationen verfügbar sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsf rist von jedermann schrift lich  oder zur N iederschrift abgegeben werden können, dass nicht 
f ristgemäß abgegebene Stellungnahmen  bei  der Beschlussfassung  über  den  Bebauungsplan  unberücksichtigt 
bleiben können, dass  ein  Antrag  nach  § 47 des  Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der  Auslegung nicht oder v erspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können, durch Veröf fentlichung im Amtsblatt des 
Amtes Klützer W inkel am ……………… ……. ortsüblich bekanntgemacht worden.  D ie Behörden und sonstigen 
Träger öf fentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden benachrichtigt. 

 
 
 Hohenkirchen, den ..........................                                                                               .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                            Bürgermeister 
 
 
 
 
 
9.  Der  katastermäßige  Bestand  am ........................................ wird  als richtig  dargestellt  bescheinigt.  Hinsichtlich  

der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der  Vorbehalt, dass eine  Prüf ung nur grob  erf olgt, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im  Maßstab  1 : 1000  vorliegt.  Regressansprüche können nichtabgeleitet werden.  

 
 
     ................................., den                       ..............................................                                                                                             
                                                                                                              (Stempel)                              Unterschrift 
 
 
 
 
 
10.  D ie Gemeinde hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öff entlichkeit, der Behörden und      

sonstigen Träger öf fentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden am ……………………..  geprüft.  
      Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
 
11.  Der Bebauungsplan Nr. 27, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und den örtlichen 

Bauv orschriften über die äußere Gestaltung, wurde am ………………….. von der Gemeindevertretung als 
Satzung beschlossen. D ie Begründung  zum  Bebauungsplan Nr. 27 wurde mit Beschluss der 
Gemeindevertretung vom ……………….…… gebilligt. 

 
 
 Hohenkirchen, den ..........................                                                                               .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                            Bürgermeister 
 

 
12.  D ie Bebauungsplansatzung bestehend aus der Planzeichnung Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Satzung 

über die  örtlichen Bauv orschriften, werden hiermit ausgefertigt. 
 
 
 Hohenkirchen, den ..........................                                                                               .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                            Bürgermeister 
 
 
 
 
 
13.  Der Beschluss der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27  und die Satzung über die örtlichen Bauvorschrif ten 

über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie die Stelle, bei der  der Plan, die Begründung  und die 
zusammenf assende Erklärung auf  Dauer während der Öff nungszeiten für den Publikumsverkehr  von  allen 
Interessierten eingesehen  werden kann und   über den  Inhalt  Auskunft zu  erhalten ist, sind  durch 
Veröf fentlichung im Amtsblatt des Amtes Klützer W inkel am   ……………….… …  ortsüblich bekanntgemacht 
worden.  
In der Bekanntmachung  ist  auf  die Möglichkeit der Geltendmachung der Verletzung v on   Verfahrens-  und   
Formv orschriften und   von  Mängeln  der  Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 
Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen 
dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) und weiter auf  die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 Kommunalverf assung des 
Landes Mecklenburg – Vorpommern (KV M-V) hingewiesen worden.    
 Die Satzung ist mithin am .............................. in Kraft getreten. 

 
 

 Hohenkirchen, den ..........................                                                                               .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                            Bürgermeister 
 
 

 
SATZUNG 
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 27  “ANLEGER HOHEN W IESCHENDORF FÜR DAS GEBIET DER 
FER IENHAUSSIEDLUNG UND DES ANLEGERS MIT DER WARINA, DEM PARKPLATZ SOWIE 
FLÄCHEN SÜDLICH DER K44 (EHEMALS PARKHAUS)“ DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN 
GEMÄSS § 10 BauGB I. VERB. MIT § 86 LBauO M-V 
 
Auf grund des §  10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der  Fassung der  Bekanntmachung  vom  23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S. 1722) sowie  nach § 86  der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S.344) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes v om 21. Dezember 2015 (GVOBl. M-V S. 590) wird  nach Beschlussf assung  durch die  
Gemeindevertretung  der  Gem einde Hohenkirchen vom  ……………………   folgende  Satzung  über  den   
Bebauungsplan  Nr.  27  “Anleger Hohen Wieschendorf  für das Gebiet der Ferienhaussiedlung und des Anlegers 
m it der Marina, dem Parkplatz sowie Flächen südlich der K 44 (ehemals Parkhaus)“, bestehend aus der 
Planzeichnung  (Teil A)  und  dem Text (Teil B)  und  die Satzung über die örtlichen  Bauvorschrif ten über die 
äußere Gestaltung baulicher Anlagen erlassen.  
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TEIL B – TEXT 
 
ZUR SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 27 „ANLEGER HOHEN 
WIESCHENDORF“ FÜR DAS GEBIET DER FERIENHAUSSIEDLUNG UND DES 
ANLEGERS MIT DER MARINA, DEM PARKPLATZ SOWIE FLÄCHEN 
SÜDLICH DER K44 (EHEMALS PARKHAUS) DER GEMEINDE 
HOHENKIRCHEN 
 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

1.1 Das festgesetzte Sondergebiet „SO3 Sportboothafen“ dient der Einrichtung eines 
Sportboothafens. Zulässig sind Gastronomiebetriebe, Verkaufsräume für die tou-
ristische Versorgung, Sanitärgebäude, Yachtclubräume sowie bis zu 16 Unterkünf-
te für Gäste des Sportboothafens (Seglerunterkünfte), Schulungsräume und tech-
nische Anlagen, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Betrieb des Sport-
boothafens errichtet werden. 

 
1.2 In dem festgesetzten Sondergebiet „SO3 Sportboothafen“ darf die Kapazität von 

100 Sportbootliegeplätzen nicht überschritten werden. 
 
1.3 Das festgesetzte Sondergebiet „SO1 Ferienhausgebiet“ dient dem touristisch ge-

nutzten, ferienmäßigen Wohnen zu Zwecken der Erholung sowie den dazugehöri-
gen Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes und zur Freizeitge-
staltung, die das Freizeitwohnen nicht wesentlich stören. Zulässig sind Ferienhäu-
ser und Ferienwohnungen, Schank- und Speisewirtschaften, Wohnungen für Be-
triebsinhaber und Personen, die in diesem Beherbergungsgewerbe tätig sind, An-
lagen für Ferienhausverwaltung und Energieversorgung der Ferienhäuser sowie 
Einrichtungen zur Freizeitgestaltung. 

 
1.4 In dem festgesetzten Sondergebiet „SO1 Ferienhausgebiet“ darf die zulässige 

Grundfläche der Hauptgebäude insgesamt maximal 4.500 m² betragen. 
 
1.5 In dem festgesetzten Sondergebiet „SO3 Sportboothafen“ darf die zulässige 

Grundfläche der Hauptgebäude maximal 935 m² betragen. 
 
1.6 Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes „SO1 Ferienhausgebiet“ mit dem be-

sonderen Nutzungszweck für Stellplätze sind mindestens 120 Stellplätze für das 
SO1-Gebiet und darüber hinaus für die Nutzung durch Strandbesucher herzustel-
len. 

 
1.7 Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes „SO2 Stellplätze“ sind Stellplätze für 

den Bedarf des Sondergebietes „SO3 Sportboothafen“ und für Besucher des 
Strandes als Parkplatz herzustellen. 

 
1.8 Innerhalb des sonstigen Sondergebietes für die Wellenschutzanlage (Mole) ge-

mäß § 11 Abs. 2 BauNVO ist nur die Errichtung einer Mole als geschüttetes Bau-
werk zulässig. Bauliche Anbindungen an den vorhandenen Anleger sind zulässig. 
Zwingend erforderliche Anlagen der Ver- und Entsorgung und sonstige Nebenan-
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lagen, die zum Betrieb der Mole und deren Kennzeichnung erforderlich sind, sind 
innerhalb des Gebietes zulässig. 

 
1.9 Die überbaubare Grundfläche in Höhe der Wasseroberfläche darf maximal 2.500 

m² betragen. Unterhalb der Wasseroberfläche sind weitere Aufschüttungen zuläs-
sig, die sich auf einer Basis von maximal 65 m Breite bewegen dürfen. Die maxi-
male Breite des Fußes der Wellenschutzanlage, des tatsächlichen Molenbauwer-
kes, darf die im Zuge von technischen Planungen erarbeitete Breite nicht über-
schreiten.   

 
2. BAUWEISE 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
2.1 In dem festgesetzten Sondergebiet „SO3 Sportboothafen“ sind nur Einzelhäuser 

zulässig. 
 
2.2 In dem festgesetzten Sondergebiet „SO1 Ferienhausgebiet“ sind nur Einzel- und 

Doppelhäuser in offener Bauweise und Kettenhäuser zulässig. 
 
3. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN ODER FÜR DIE 

GEWINNUNG VON BODENSCHÄTZEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 
 
3.1 Innerhalb des Sondergebietes SO1 mit der Zweckbestimmung Stellplätze sind 

Abgrabungen für Geländemodellierungen mit einer maximalen Tiefe von 3,00 m 
unter der natürlichen Geländeoberfläche zulässig. Aufschüttungen sind im natürli-
chen Geländeniveau zulässig. 

 
3.2 Auf den festgesetzten privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung extensive 

Wiesenflächen südlich des Sondergebietes SO1 mit der Zweckbestimmung Stell-
plätze sind Aufschüttungen zur Herstellung des natürlichen Geländeverlaufs bzw. 
der natürlichen Geländeoberfläche zulässig. 
 

4.     MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
NATUR UND LANDSCHAFT SOWIE ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 
4.1 Festsetzungen vor und während der Bauphase: 
 (wird im Verlauf des Verfahrens ergänzt) 
 
4.2 Die zum Erhalt festgesetzten Vegetationsbestände sind zu schützen. Dieser 

Schutz erstreckt sich nicht nur auf höherwüchsige Gehölzbestände der Wind-
schutzanpflanzungen und Einzelbäume, sondern auch auf den Pflanzenwuchs der 
Düne. 

 
4.3 Anlagebedingte Festsetzungen: 
 (wird im Verlauf des Verfahrens ergänzt) 
 
4.4 Festsetzungen zur Betriebsführung: 
 (wird im Verlauf des Verfahrens ergänzt) 
 
4.5 Festsetzungen zu Anpflanzungen: 
 (wird im Verlauf des Verfahrens ergänzt) 
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4.6 Festsetzungen zu Ausgleich und Ersatz 
 (wird im Verlauf des Verfahrens ergänzt) 
 
5. FLÄCHEN MIT BESONDEREN BAULICHEN VORKEHRUNGEN UND 

SICHERHEITSMASSNAHMEN GEGEN NATURGEWALTEN 
 (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 
 
5.1 Die Fundamente sind so tief zu gründen, dass eine Unterspülung ausgeschlossen 

werden kann. Die Fußbodenoberkante der zum Aufenthalt genutzten Räume ist 
mindestens auf 3,50 m über HN 76 festzusetzen. In Höhe des Erdgeschosses ist 
ein Ringanker einzubauen. Die Gebäude müssen bis zu einer Höhe von 3,50 m 
über HN 76 eine Anböschung erhalten, die den Wellenauflauf  kehren kann. 

 
5.2 Die Räume unterhalb von 3,50 m über HN 76 dürfen nur als Garagen, Müll- und 

Lagerräume genutzt werden und dürfen keine Fensteröffnungen oder Scheiben 
aufweisen in diesem Bereich. Die Türen bzw. Tore müssen flutsicher sein. Die 
Wände müssen so abgedichtet werden, dass kein Wasser eindringen kann. 

 
 

II.  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE ÄUßERE GESTALTUNG 
  BAULICHER ANLAGEN 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB und § 86 LBauO M-V) 
 
 (wird im Verlauf des Verfahrens ergänzt) 
 
 
III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 

1. VERHALTEN BEI BODENDENKMALFUNDEN 
 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen ent-
deckt werden, ist gemäß § 11 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale 
im Lande Mecklenburg-Vorpommern DSchG M-V die zuständige untere Denkmal-
schutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Ein-
treffen von Mitarbeitern des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege oder des-
sen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür 
der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeu-
gen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage 
nach Zugang der Anzeige. 
 

 
IV. HINWEISE 
 
1. BODENSCHUTZ  
 

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgeset-
zes genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich der Landrätin des 
Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständige Bodenschutzbehörde mitzutei-
len. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnli-
chen Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauher-
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ren und die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, 
Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in 
Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg – 
Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unte-
ren Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mittei-
lung zu machen.  
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkun-
gen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des 
Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, 
vermieden werden. 

 
2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen 
bzw. Gerüche des Bodens auftreten, ist der Landrätin des  Landkreises Nord-
westmecklenburg als zuständige Behörde zu informieren. Der Grundstücksbesitzer 
ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungs-
gemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Sie unterliegen 
damit gleichzeitig der Anzeigepflicht. 
 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass beim Rückbau vorhandener Anlagen 
darauf zu achten ist, dass weder Boden noch Bauschutt von rückzubauenden Ge-
bäuden und Anlagen schadhaft belastet ist. 
 

3. MUNITIONSFUNDE 
 

Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über 
die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet 
sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zent-
rale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-
York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig 
vor Baubeginn empfohlen. 
 
Werden bei Erdarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition auf-
gefunden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmit-
telbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und 
ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuziehen. 

 
4. HINWEISE ZU VERSORGUNGSLEITUNGEN 
 

Versorgungsleitungen dürfen ohne Zustimmung des Eigentümers nicht überbaut 
oder umverlegt werden. Es sind die üblichen Schutz- und Sicherheitsabstände 
einzuhalten. Konkrete Angaben machen die Versorgungsträger auf Anfrage. Im 
Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind bei der Ausführungsplanung und 
Bauausführung die Vorschriften der Versorgungsträger zum Schutz der Leitungen 
und Kabel zu beachten. 

 
5. GEHÖLZSCHUTZMAßNAHMEN 
 

Während der Bauzeit sind Bäume durch Bauzäune zu schützen, so zu erwarten 
ist, dass die Bäume durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 
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6. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 
 

Der Schnitt von Gehölzen auf privaten und öffentlichen Flächen darf gemäß § 39 
Abs. 5 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum zwi-
schen dem 30. September und dem 01. März durchgeführt werden. In einem an-
deren Zeitraum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. Aus-
nahmen können auf Antrag von der zuständigen Naturschutzbehörde zugelassen 
werden. 
 

7. SCHIFFFAHRT 
 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. 4 des Bun-
deswasserstraßengesetzes (WaStrG) weder durch ihre Ausgestaltung noch durch 
ihren Betrieb zu Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren 
Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffsführer durch 
Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irreführen oder behindern. Wirt-
schaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig. Von der 
Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit Natrium-
dampf- Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete Flächen 
sichtbar sein. Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen usw. sind dem Wasser- 
und Schifffahrtsamt Lübeck zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen. 
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Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Allgemeines 

1.1. Ausgangslage und Anlass der Planung 

Die Gemeinde Gramkow hatte 2001 für Teile des Plangebietes einen 
Vorhaben- und Erschließungsplan (vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5 
der Gemeinde Gramkow) erarbeitet, der letzten Endes nicht in Kraft gesetzt 
wurde. 
Auf der Grundlage des § 33 BauGB wurden für insgesamt 21 Ferienhäuser 
sowie drei Gebäude auf dem Anleger Hohen Wieschendorf im Bereich des 
bestehenden Sportboothafens Baugenehmigungen erteilt. Die Bauwerke 
wurden bis 2005 weitgehend errichtet, wobei sie einen unterschiedlichen 
Ausbauzustand aufweisen. Ein Gebäude im Bereich des Sportboothafens 
wurde  fertiggestellt und 2004 in Betrieb genommen. Teilflächen eines anderen 
Gebäudes im Sportboothafen wurden auf der Grundlage eines  geschlossenen 
Vergleichsvertrags fertiggestellt und sind seit 2015 in Betrieb. 
Außerhalb des Plangebietes des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 
wurde südlich der Kreisstraße 44 eine Baugrube ausgehoben sowie eine 
Bodenplatte für eine Tiefgarage betoniert, für die  der  Landkreis 
Nordwestmecklenburg eine Teilbaugenehmigung erteilt hatte. 
 
Anlass der Planung ist es, den Tourismus und die familienbezogene Freizeit- 
und Feriengestaltung zu fördern und in diesem Bereich einen neuen 
konkurrenzfähigen Standort auszubauen. Ziel ist es, durch unterschiedliche 
Nutzungsbausteine ein qualitativ hochwertiges und vielschichtiges Angebot zu 
schaffen, das vielfältigen Bedürfnissen gerecht wird und Menschen aus 
unterschiedlichen Bereichen zusammenführt. Dafür sollen die bereits 
entstandenen Baulichkeiten und Anlagen über ein neues satzungsgebendes 
Verfahren bauplanungsrechtlich verbindlich gesichert werden. Dazu gehört die 
Optimierung und abschließende Fertigstellung der Ferienhausanlage unter der 
Maßgabe, die zu schaffenden Ferienwohnungen den modernen Ansprüchen 
und Bedürfnissen bezüglich Wellness, Fitness und Wohlbefinden anzupassen. 
Die bereits auf dem Anleger errichteten Gebäude sollen das Angebot durch 
Restaurationen, Veranstaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Sanitäranlagen und 
Seglerunterkünften unter der Maßgabe einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung komplettieren. 
Es kommt bei den ergänzenden baulichen Maßnahmen gegenüber dem 
beschriebenen Bestand nur zu geringfügigen Neuversiegelungen, bei einer 
gleichzeitigen Entsiegelung, da einzelne Häuser der Ferienhausanlage 
abgerissen und die frei werdenden Flächen anschließend begrünt werden und 
andere Einheiten miteinander unter geringem Flächenverbrauch verbunden 
werden sollen. 
Der Sportboothafen ist in Betrieb und wird genutzt. Alternativstandorte wurden 
bereits zu Beginn der damaligen ersten Planungsüberlegungen gesucht, waren 
aber in diesem Abschnitt der Wismarer Bucht nicht verfügbar. Da der 
Tourismus an diesem Ort bereits seit Jahrzehnten vorhandene bauliche 
Anlagen und Einrichtungen nutzte, die sich schon weit früher aufgrund der 
historischen Entwicklung seit Generationen als Anlegeplatz baulich verfestigt 
hatten, war es begründet, diese eingeführte und bekannte Badestelle zum 
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Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung zu machen. Die Gemeinde 
Hohenkirchen folgt damit der Strategie des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms den Tourismus für den nationalen und 
internationalen Wettbewerb zu entwickeln und an dieser Stelle den 
Sportboothafen sowie die Ferienhausanlage mit vielfältigen anderen 
touristischen Attraktionen zu kombinieren. Der funktionale Zusammenhang 
zwischen den Einrichtungen und die damit verbundene Ausprägung des 
Standorts stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar, das gefördert und gefestigt 
werden soll. 
 
Die Gemeinde Hohenkirchen hat sich im Rahmen der Realisierung dieses 
Vorhabens eingehend mit den dadurch ausgelösten Herausforderungen und 
Problemen befasst. Insbesondere besteht in direkter Nachbarschaft das Natura 
2000-Gebiet „Wismarbucht“, das eine große naturschutzrechtliche Bedeutung 
hat und durch die Planung unmittelbar betroffen sein kann. 
 
Die Gemeinde kommt im Rahmen ihres planerischen Ermessens zur 
Entscheidung, dass die mit diesem Vorhaben verbundene Anstoßwirkung für 
den Aufbau einer tragfähigen Tourismusinfrastruktur, die in Verbindung mit der 
Umnutzung bzw. Wiederherstellung des Anlegers steht, im Vordergrund ihres 
Interesses steht. Im Rahmen der Abwägung wird im Interesse der Allgemeinheit 
dieser Entwicklung ein stärkeres Gewicht beigemessen als den durchaus 
gewichtigen Belangen des Naturschutzes. Zur Sicherung und Vorbereitung der 
Nutzung werden die Naturschutzbelange bearbeitet. Bei der Betrachtung der 
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sind die im Bestand bereits 
vorhandenen baulichen Maßnahmen zu berücksichtigen. 

1.2. Charakteristik des Plangebietes, Bestand 

Das Plangebiet liegt nordöstlich der Ortslage Hohen Wieschendorf, unmittelbar 
an der Wismarbucht in der Gemeinde Hohenkirchen und umfasst neben dem 
mit drei einzelnen Gebäuden bebauten Anleger, über den eine Marina mit 100 
Liegeplätzen erschlossen wird, den benachbarten öffentlichen Strandbereich, 
einen befestigten Parkplatz, eine mit Ferienhäusern bebaute Fläche, die 
Verkehrsfläche der Kreisstraße 44 (K44), den südlich hieran angrenzenden 
Grünzug sowie einen weiteren Parkplatz auf einer Baubrache südlich der K44, 
wo in einer Abgrabungsfläche Versiegelungen in Form von großflächigen 
Betonplatten existieren. Die Entfernung zur Ortslage von Hohen Wieschendorf 
beträgt ca. 1 km. Nördlich des Plangebiets erstreckt sich  das  Hohen  
Wieschendorfer Huk landzungenartig in die Ostsee, dessen östliche Hälfte 
vollständig durch den Golfclub Hohen Wieschendorf genutzt wird. Gegenüber 
der Eggers Wiek genannten Bucht liegt in nordöstlicher Richtung die Insel Poel. 
Dieser Teil der Gemeinde ist im Schwerpunkt traditionell durch Naherholung 
und landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Das Gebiet innerhalb des 10,1 ha 
umfassenden Geltungsbereichs des Bebauungsplans dient der einheimischen 
Bevölkerung, Touristen, Besuchern des benachbarten Golfplatzes und des 
Golfhotels sowie Skippern als Ort der Erholung und für wassergebundene 
Freizeitaktivitäten. Der Strandabschnitt ist zentraler Anlaufpunkt der 
Erholungssuchenden. Räumlich wie funktional vorgelagert ist der befestigte 
Parkplatz. Die westliche, südlich der K 44 bereits baulich angelegte aber nicht 
nutzbare Parkplatzerweiterung ist funktional dem Ferienhausgebiet zugeordnet. 
Der zwischen Ferienhaussiedlung und Strand bestehende Parkplatz bietet 200 
Stellplätze und ist vollständig versiegelt. Aufgrund der Entfernung des 
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Plangebietes zur Ortslage Hohen Wieschendorf werden viele Besucher mit 
Fahrzeugen anreisen, wobei Fahrräder einen erheblichen Umfang einnehmen. 
Der ursprünglich als „Kartoffelanleger“ gebaute und bereits über 100 Jahren für 
den Umschlag landwirtschaftlicher Produkte genutzte Anleger wurde im 
Rahmen des VEP Nr. 5 der Gemeinde Gramkow (heute Hohenkirchen) saniert 
und erhielt drei Gebäude. Der etwa 180 m lange und etwa 30 m breite Anleger 
wurde als Ganzes zum wesentlichen Bestandteil des Sportboothafens mit etwa 
100 Liegeplätzen umfunktioniert, zu dem z.B. auch ein Restaurant, Sanitär- und 
Vereinsräume, eine Hafenmeisterei und die Station des Rangers gehören. Der 
Anleger ragt etwa 4,00 m aus dem Wasser heraus. Der Sportboothafen wird 
jährlich von April bis Anfang Oktober betrieben. In den Wintermonaten findet bis 
auf gelegentliches Anlegen behördlicher Schiffe kein Schiffsverkehr statt. Alle 
Sportboote sind dann aus dem Sportboothafen entfernt. 
Das Plangebiet ist von einer flach nach Osten geneigten Topographie geprägt, 
umgeben von weiten Wiesenflächen und dem großflächigen Golfplatzgelände. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des im Regionalen Raumordnungsprogramm 
Westmecklenburg ausgewiesenen Tourismusschwerpunktraumes  
„Westmecklenburgische  Ostseeküste“. 
Neben dem Sportboothafen wurden im Zuge von Baugenehmigungen die 
geplanten Baukörper der Ferienhausanlage gemäß des VEP Nr. 5 im Rohbau 
vollständig sowie die dazugehörige  Infrastruktur  größtenteils  fertiggestellt.  
Die  Ferienhausanlage  wurde  nicht  in  Betrieb genommen. 

1.3. Ziel und Zweck der Planung 

Im strukturschwachen Gebiet nordwestlich der Hansestadt Wismar soll auf 
einem Gelände, das seit Jahren von einer wassergebundenen Freizeitnutzung 
geprägt ist, ein moderner Yachthafen in Verbindung mit einer Ferienhausanlage 
betrieben werden. Die schon errichteten Infrastruktureinrichtungen wie z.B. 
Sanitäranlagen, Restaurant und Vereinsräume auf dem Anleger sollen 
funktional in das Gesamtkonzept eingegliedert werden. 
Im einzelnen ist die Errichtung bzw. bauplanungsrechtliche Sicherung eines 
Yachthafens mit 100 Liegeplätzen, einer Ferienhausanlage mit maximal 80 
Ferienwohnungen, eines der Ferienhausanlage zugeordneten Parkplatzes und 
eines zentralen Parkplatzes für Tagesgäste in Nähe des Strandes sowie der o. 
g. Infrastruktureinrichtungen geplant. 

2. Bisherige Rechtsverhältnisse und raumordnerische Einordnung 

Die Gemeinde Hohenkirchen verfügt über einen wirksamen 
Teilflächennutzungsplan der ehemaligen Gemeinde Gramkow. Das Plangebiet 
befindet sich außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage und liegt 
damit im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Der Flächennutzungsplan stellt 
das Plangebiet als Sondergebiet (gem. § 10 BauNVO) für Touristik und 
Erholung "Sportboothafen" dar. Das hier verfolgte Planungsziel erfordert eine 
weitergehende Differenzierung und Entwicklung dieser Darstellung. Darüber 
hinaus wird im Gegensatz zum wirksamen Flächennutzungsplan der Bereich 
südlich des Anlegers begrenzt und weiterhin ein Flächentausch von Parkplatz 
und Sonderbaugebiet vorgenommen. Das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB für den Bebauungsplan erfordert eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 
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Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP) vom 
31.08.2011 ersetzt das Regionale Raumordnungsprogramm Westmecklenburg  
(RROP) vom 09.12.1996. Es bestimmt innerhalb seines Geltungsbereichs 
Räume für Tourismus. Diese Gebiete werden weitergehend differenziert nach 
Tourismusschwerpunkträumen und Tourismusentwicklungsräumen. Das 
Gemeindegebiet Hohenkirchen gehört zum Tourismusschwerpunktraum 
„Westmecklenburgische Ostseeküste“. Hier soll der Tourismus in besonderem 
Maße als Wirtschaftsfaktor entwickelt werden. Die touristischen Angebote 
sollen abgestimmt auf die touristische Infrastruktur gesichert, bedarfsgerecht  
erweitert und qualitativ verbessert werden. Die Gemeinde ist bestrebt, den 
Tourismus in der Gemeinde Hohenkirchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
besonders zu fördern. 
Das hier verfolgte Planungsziel erfüllt in besonderer Weise die Anforderungen, 
die das RREP an Tourismusschwerpunkträume stellt. Das  Vorhaben  erweitert  
das  touristische Angebot qualitativ und quantitativ und verfolgt gemeinsam mit 
dem direkt benachbarten Golfplatz und  Golfhotel das  Ziel,  die  
Aufenthaltsdauer  der  Gäste  zu  verlängern  und eine  möglichst  ganzjährige  
Auslastung  zu  erzielen.  Dabei  wird  in  besonderer  Weise dem Anspruch des 
RREP entsprochen, Sportboothäfen in Verbindung mit entsprechenden Ver- 
und Entsorgungsanlagen an geeigneten Standorten zu sichern und zu 
erweitern. 
Der Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  erstreckt  sich  auch  auf  Flächen,  
die außerhalb des Gemeindegebiets liegen, dies sind die gesamten 
Wasserflächen, die im Besitz der Bundesrepublik Deutschland liegen und der 
Verwaltung des Wasser- und Schifffahrtsamtes Lübeck unterstehen. 
Als  Grundlage  für  die  Änderung  des  Flächennutzungsplans  sowie  der  
Aufstellung  des Bebauungsplans Nr. 27 ist parallel die Aufstellung eines 
kommunalen Entwicklungsplans vorgesehen, in dem Aussagen zu räumlichen 
und sachlichen städtebaulichen Entwicklungsaufgaben getroffen  werden.  Der  
kommunale  Entwicklungsplan  stellt  eine rein informelle Planung dar, dient der 
Information von Bürgern, Investoren und Behörden und liegt in seiner 
Aussagekraft zwischen Flächennutzungsplan und  Bebauungsplan. 
Insbesondere für die Natura2000-Verträglichkeitsprüfung ist eine solche 
gesamtheitliche Betrachtung  erforderlich. 

3. Festsetzungen des Bebauungsplanes 

3.1. Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die  im  Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  ausgewiesenen  Baugebiete  
werden  als Sondergebiete gemäß § 10 BauNVO SO1 "Ferienhausgebiet" und 
§ 11 BauNVO SO3 "Sportboothafen" festgesetzt. Der Parkplatz südlich der K44 
wird als Sondergebiet „Stellplatzfläche zu SO1“ und der öffentliche Parkplatz 
östlich der Ferienhausanlage als Sondergebiet SO2 „Stellplatzfläche“  
festgesetzt. 
Für das Sondergebiet SO1 „Ferienhausgebiet“ wird festgesetzt, dass 17 
Einzelhäuser oder miteinander verbundene Haustypen und eine Einrichtung zur 
Freizeitgestaltung mit max. 4.500 m² Grundfläche für die Errichtung der 
gesamten Hauptgebäude zulässig sind. 
Zulässig  sind  neben  Ferienhäusern,  Wohnungen  für  den  Betriebsleiter  und  
für Angestellte des Betriebs, Anlagen für die Ferienhausverwaltung und 
Energieversorgung der Ferienhausanlage sowie Einrichtungen zur 
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Freizeitgestaltung. Weiterhin gilt als Höchstmaß die Errichtung eines 
Vollgeschosses, der Ausbau des Dachgeschosses ist zulässig. Durch diese 
Festsetzungen wird eine ausreichende Größe der Wohnflächen garantiert, die 
einen tragfähigen, wirtschaftlich  nachhaltigen  Betrieb  sicher stellen  und  eine  
autarke Versorgung der Anlage ermöglichen. 
Die Bebauung des Sondergebiets nach § 11 BauNVO „Sportboothafen“ gliedert 
sich in drei unterschiedliche  Einheiten: 
Im westlichen Gebäude am Anlegerfuß ist die Errichtung von 
Einkaufsmöglichkeiten und Verkaufsräumen  für  die  Segler-  und  
Strandversorgung  sowie  eine  Gastronomie,  ein Schulungs- und Regattaraum 
sowie bis zu 16 Seglerunterkünfte vorgesehen. 
Das  mittlere  Gebäude  soll  ein  Hafenbüro  des  Yachthafens  und  sanitäre  
Einrichtungen beherbergen. 
Das östliche Gebäude auf dem Anleger soll für ein Seglerrestaurant mit 
Räumen für einen Yachtclub und den Hafenmeister sowie technische 
Betriebsräume beherbergen. 
Entsprechend den unterschiedlichen Nutzungen werden für die genannte 
Bebauung des Anlegers folgende Maße  der  baulichen  Nutzung  festgelegt.  
Für  die  Bebauung  des westlichen Gebäudes (Strandversorgung) werden 
höchstens zwei Vollgeschosse und eine maximale Grundfläche von 450 m² 
festgesetzt. Die Geschossfläche darf maximal 750 m² betragen. 
Für das  mittlere  Gebäude  werden  eine  maximale  Grundfläche  von  145  m² 
und  ein Vollgeschoss festgesetzt. 
Für den Baukörper des östlichen Gebäudes werden eine maximale Grundfläche 
von 340 m² und ein Vollgeschoss  zugelassen.  Die  östliche  Baugrenze  darf  
um  bis  zu  6  m  nach Osten überschritten werden, um an diesem besonders 
prädestinierten Ort eine Veranda anzubauen. 
Diese Festsetzungen sind funktional begründet und stellen den Flächenbedarf 
für einen optimalen Organisations- und Betriebsablauf sicher. Das Gebäude für 
die Strandversorgung erhält eine  größere  Grundfläche  sowie  eine  höhere  
Geschossigkeit  aufgrund  des Flächenbedarfs der für die zu erwartenden 
Besucherzahlen ausreichend dimensionierten Verkaufs- und Lagerräume 
notwendig wird. 
Die  Ferienhausanlage  sowie  der  Sportboothafen  einschl.  der  
Stegbebauung  sind  als Teile der Gesamtanlage zu verstehen, sie sind jedoch 
planungsrechtlich eigenständige Gebiete. Das Konzept der Gesamtanlage geht 
davon aus, dass eine ausreichende Betten- und Versorgungskapazität im 
Zusammenhang mit der Zahl der Bootsliegeplätze geschaffen wird. 
Dem Sondergebiet für den Sportboothafen (SO3) und dem Sondergebiet für 
Ferienhäuser (SO1) werden Gebiete mit Stellplätzen zugeordnet. Die jeweiligen 
Gebiete SO1FHSt bzw. SO2St werden jeweils dem Bedarf aus den 
Ferienhausgebieten und aus dem Sportboothafen zugeordnet. Zusätzlich sind 
auch Möglichkeiten für die öffentliche Nutzung zu sichern. 
Innerhalb des Gebietes SO1FHSt für Stellplätze sind Abgrabungen bzw. 
Aufschüttungen bis maximal zur vorhandenen Geländeoberfläche zulässig. Ziel 
ist die Herstellung des natürlichen Geländeniveaus. Darüber hinaus sollen 
Abgrabungen zulässig sein, damit die Stellplätze bzw. Parkplätze für Fahrzeuge 
das Absenken der Stellplatzanlage so zulassen, dass die PKW unterhalb der 
gedachten Linie der natürlichen Geländeoberfläche verbleiben. 
Das Sondergebiet für die Wellenschutzanlage (Mole) wird planungsrechtlich 
vorbereitet, um eine bessere Sicherung für die Hafenanlage zu erreichen. Im 
gleichen Zuge soll auf die wenig geeignete vorhandene Wellenschutzanlage 
verzichtet werden, die den Anforderungen an den Standort nicht gerecht wird. 
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Die Herstellung der Wellenschutzanlage erfolgt auf der Grundlage einer dafür 
erforderlichen technischen Planung. 

3.2. Baugestalterische Festsetzungen 

Für die Ferienhausanlage wird ein Spielraum an gestalterischer Flexibilität 
gewährt, so dass auf Bedarfsänderungen auch zu einem späteren Zeitpunkt 
entsprechend reagiert werden kann. Entsprechend werden die überbaubaren 
Grundstücksflächen des SO1 „Feriengebiet“ flächenartig durch Baugrenzen 
festgesetzt. Die Baugrenzen des SO3 „Sportboothafen“ werden  dagegen  
baukörperbezogen  am  Bestand  orientiert  festgesetzt.  Die  bestehenden 
Baukörper auf dem Anleger sollen auf diese Weise bauplanungsrechtlich 
gesichert werden. Darüber hinaus wird festgesetzt, dass die östliche Baugrenze 
des östlichsten Gebäudes auf dem Anleger um bis zu 6 m für die Herstellung 
einer Veranda überschritten werden darf, um eine attraktive Terrasse für das 
Seglerrestaurant zuzulassen. Die Konkurrenzfähigkeit dieser Einrichtungen wird 
sich im nationalen und internationalen Vergleich gerade durch solche kleinen 
aber deutlich prägenden Möglichkeiten und außergewöhnlichen Angebote 
fördern lassen. Die Anordnung und  die  Größe  der  auf  dem  Anleger  
stehenden  Gebäude markieren  einerseits diesen besonderen Ort der 
Freizeitgestaltung, andererseits belassen sie die markante großflächige 
Wirkung des raumgreifenden historischen Anlegers, dessen Oberfläche sie 
dabei in unterschiedliche räumliche Qualitäten gliedern. 
Aufgrund der besonderen Lage der Gebäude auf dem Anleger sowie der 
Ensemblewirkung der Ferienhäuser im Gelände soll ausdrücklich auf die 
Verwendung auffallender oder reflektierender Materialien bei der Gestaltung der 
Außenwände verzichtet werden. Zwecks Unterstreichung  des  aufgelockerten  
Erscheinungsbildes  ist  die  Ausbildung  der  Außenwände als rotes/rotbraunes 
Sichtmauerwerk und gestalterisch aufgelockert durch Holz- oder 
Sichtputzausbildungen mit abweichender Farbwahl zulässig. 
Für alle oberirdischen Behälter (Müllcontainer, Gas- oder Öltanks, 
Wertstoffbehälter) gilt allgemein, dass sie mit einer stabilen und dauerhaften 
Einhausung zu versehen sind. Diese ist darüber hinaus einzugrünen. 

3.3. Grünflächen 

Große Teile des Plangebietes werden als Grünflächen festgesetzt. Je nach 
Funktion und Nutzung handelt es sich um öffentliche oder private Grünflächen. 
Gemäß zeichnerischer Festsetzung erhalten die Grünflächen 
Zweckbestimmungen. Flächendominierend sind hierbei Dünenlandschaften. Im 
Umweltbericht werden die jeweiligen Grünflächen sowie die Maßnahmen zu 
ihrer Erhaltung und Pflege im weiteren Verfahren beschrieben. Die 
planungsrechtliche Sicherung der Grünflächen garantiert zum einen den Schutz 
vor Versiegelung und sonstiger baulicher Beeinträchtigung und sorgt im Bereich 
der Ferienhausanlage für partielle Entsiegelungen. Zum anderen können 
innerhalb der Grünflächen gezielt Maßnahmen getroffen werden, um das 
Landschaftsbild funktional sowie visuell aufzuwerten und zu entwickeln. Auf der 
Grünfläche südlich des Sondergebietes SO1FHSt für Stellplätze sind 
Aufschüttungen für die Herstellung des natürlichen Geländeniveaus zulässig 
und beabsichtigt. 
  

26 von 133 in Zusammenstellung



Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 „Anleger Hohen Wieschendorf“ für das Gebiet der 
Ferienhaussiedlung und des Anlegers mit der Marina, dem Parkplatz sowie Flächen südlich der K44 
(ehemals Parkhaus) der Gemeinde Hohenkirchen 

Planungsstand: Vorentwurf 14.09.2016 7 

3.4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

Es werden umfangreich Vegetationsbestände zum Erhalt festgesetzt. Diese zu 
erhaltenden Pflanzungen sind zu schützen. Der Schutz erstreckt sich nicht nur 
auf höherwüchsige Gehölzbestände der Windschutzpflanzungen und 
Einzelbäume, sondern auch auf den Pflanzenwuchs der Düne. Darüber hinaus 
wird nördlich der K44 an der Ferienhausanlage  sowie  an  dem  öffentlichen  
Parkplatz  das  Anpflanzen  von  Bäumen,  Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen als Ausgleichsmaßnahme und landschaftliche Aufwertung 
festgesetzt. Dies wird im Umweltbericht weiter vertieft. Das FFH-Gebiet sowie 
das südlich der K44 gelegene Landschaftsschutzgebiet werden 
planungsrechtlich  gesichert  und  von jeglicher Versiegelung freigehalten. 

4. Grünordnung 

Die Ermittlung der für den Eingriff in Natur und Landschaft notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen (d.h. insbesondere Bewertung des Bestandes, 
Erstellung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie Festsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen) erfolgt im Umweltbericht im weiteren Verfahren. 
Grundlagen für den Umweltbericht sind die Untersuchungsergebnisse der 
Natura2000-Verträglichkeitsprüfung, des bestehenden Managementplans, der 
den Erhaltungszustand und die Schutzziele des Natura2000-Gebiets 
„Wismarbucht“ darstellt, die Aussagen aus dem in Aufstellung befindlichen 
Managementplan für das Europäische Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und 
Salzhaff“ sowie des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags.  
Der Untersuchungsumfang für die notwendigen Unterlagen zum Artenschutz 
und den Natura2000-Belangen ist in der Anlage 1 zur Begründung dargestellt. 
Die Kartierungen werden voraussichtlich bis Ende August 2016 abgeschlossen 
sein. 
Der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt 
gemäß § 1 Abs. 3 BauGB auf Flächen im unmittelbaren Nachbereich des 
Eingriffsgebietes. Hierzu werden weitergehende Flächen insbesondere die 
Härrrwisch überprüft. Es handelt sich um Flächen südlich der K44. Die 
Darstellung und  Beschreibung  der  erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgt im Zuge der weiteren Bearbeitung und der Erkenntnisse im 
Umweltbericht. Zur rechtlichen Absicherung   der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen auf den externen Ausgleichsflächen wird zwischen der 
Gemeinde Hohenkirchen und dem Eingriffsverursacher ein städtebaulicher 
Vertrag geschlossen. 

5. Verkehrserschließung 

Die  Verkehrsanbindung  des  Plangebiets  erfolgt  durch  den  Anschluss  an  
die Verbindungsstraße K44 von Hohen Wieschendorf zum öffentlichen 
Parkplatz östlich der Ferienhausanlage. Diese rund 1,0 km lange Straße 
durchquert die Ortslage Hohen Wieschendorf und verläuft nordöstlich bis hin zu 
einer Wendeanlage, die gleichzeitig nach Norden den öffentlichen Parkplatz 
erschließt.  Südlich  der  Ortslage  von  Hohen Wieschendorf wird die K44 über 
die Landesstraßen L01 und L02 mit dem regionalen Straßennetz  verbunden. 
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Das Sondergebiet SO3 „Sportboothafen“ wird über eine Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung an die K44 angeschlossen. Diese hat die 
Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ und führt direkt an den 
Wendekreis heran. Einzig Versorgungsfahrzeuge (Zulieferer, Müllfahrzeuge u. 
ä.) dürfen diese befahren. Das Gebiet der Ferienhausanlage erhält eine private 
innere Erschließung und ist ebenfalls an die K44 angeschlossen. Die innere 
Erschließung  wird  nicht  im  Bebauungsplan  festgesetzt  und  ist  Teil  
nachfolgender Genehmigungsverfahren. 
Die Flächen für den ruhenden Verkehr im Gebiet SO2 sind bereits umfangreich 
befestigt und inklusive aller Grundleitungen fertig gestellt. Diese Fläche wird 
unter Berücksichtigung des Bestandes gewertet.  
Die zur Verfügung stehende Fläche des Parkplatzes lässt unter 
Berücksichtigung bestehender Rechtsvorschriften und möglicher 
Stellplatzoptimierung die Errichtung von rd. 200 Stellplätzen zu. Die 
Parkplatzfläche, die funktional an das SO1 „Ferienhausgebiet“ angegliedert ist, 
soll umfangreich befestigt und versiegelt werden. Sie lässt die Errichtung von 
rund 120 Stellplätzen  zu.  Auch  hier  sollen  Sandfänge,  Öl-  und  
Benzinabscheider  eingebaut werden, um schädliche Umwelteinwirkungen zu 
unterbinden. 
Des Weiteren ist es vorgesehen, die bestehenden Wanderwege Richtung 
Hohen Wieschendorfer Huk zu erhalten sowie zum Schutz von Natur und 
Landschaft neue Wege anzulegen und alte zu schließen. Dies betrifft 
vorwiegend den aus artenschutzrechtlicher Sicht bedeutsamen Bereich der 
Härrwisch. Durch eine naturschonende Wegeverbindung kann der Naturraum 
entlastet werden. Insbesondere ist die Wegeverbindung nach Zierow zu klären. 
Die neuen Wegebeziehungen sind im Bebauungsplan dargestellt und als 
zusammenhängender und über den jeweiligen Rand des Geltungsbereichs 
hinausführender Wanderweg zu verstehen. Parallel zur K44 ist südlich der K44 
Fläche für einen straßenbegleitenden Geh- und Radweg vorgesehen, der die 
Stellplatzgebiete und den Sportboothafen sowie die Ferienhausanlage 
miteinander verbindet und den Weg, der als Geh- und Radweg auf öffentlicher 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung extensiver Wiesenfläche in Richtung 
Zierow anbindet, miteinander verbunden. 

6. Technische Ver- und Entsorgung 

6.1. Wasser und Abwasser 

Die Wasserversorgung der Sondergebiete wird durch eine parallel zur K44 
Verbindungsstraße  verlaufende  Wasserleitung  gesichert.  Der  Anschluss  der  
Versorgungsleitung  erfolgt an die Wasserversorgung der Ortslage Hohen 
Wieschendorf. Das Abwasserkonzept sieht eine Überleitung der anfallenden 
Abwassermengen mittels einer Abwasserdruckleitung nach Hohen 
Wieschendorf mit Anschluss an die örtliche Kanalisation vor. 

6.2. Ableitung des Oberflächenwassers 

Niederschlags- und Schmutzwasser sind getrennt abzuleiten. Das anfallende 
Niederschlagswasser der befestigten und überbauten Flächen wird durch 
entsprechende Leitungsnetze über private Flächen zum Anleger geleitet und 
am Anlegerkopf der Vorflut zugeführt. 
Mit der Durchführung von Anpflanzungen und Herstellung von Wanderwegen 
außerhalb der Baugebiete sind die vorhandenen Drainläufe zu sichern. 
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Die zu entwässernden Flächen dürfen nicht mit Stoffen belastet sein, die zu 
einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Wasserqualität führen. Die Nutzung 
des Niederschlagswassers als Brauchwasser ist zu prüfen. Nachweislich nicht 
versickerungsfähiges oder nicht anderweitig verwendbares 
Niederschlagswasser ist entsprechend des o.g. Entwässerungskonzeptes der 
örtlichen Vorflut zuzuführen. Niederschlagswasser von Flächen, auf denen mit 
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, ist vor Einleitung in die Vorflut 
gesondert zu behandeln. 

6.3. Löschwasser 

Die  Versorgung  mit  Löschwasser  zur  Erstbrandbekämpfung  ist  aus dem 
Trinkwassernetz vorgesehen. Die zur eigentlichen Brandbekämpfung für den 
Zeitraum von 2 Stunden bereitzustellende Löschwassermenge von 48 m³/h wird 
sichergestellt. Zusätzlich ist eine Erweiterung des Löschwasserreservoirs in der 
Gemeinde Hohenkirchen unabhängig von dem Projekt vorgesehen. 

6.4. Energieversorgung 

Die Versorgung  mit  Elektrizität  wird  durch  die  E.DIS AG sichergestellt. Die 
Wärmeversorgung des Sondergebietes „Ferienhausgebiet“ erfolgt über eine 
unterirdische Flüssiggasanlage. 

6.5. Abfallentsorgung 

Die Müllentsorgung wird nach Aufnahme des Betriebes gesichert. Die 
ungehinderte Zufahrt der Entsorgungsfahrzeuge zu den Ferienhäusern ist bei 
einer entsprechenden Straßendimensionierung mit ausreichender Breite 
gesichert. Diese ist Teil nachfolgender Genehmigungsverfahren. Die 
Entsorgung der Gebäude  und  Einrichtungen  der  Anlegerbebauung  erfolgt  
durch  die  Einrichtung  eines Abfallsammelpunktes an der Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung, der von der öffentlichen Verkehrsfläche 
ungehindert erreichbar ist. 

6.6. Altlastenverdachtsflächen 

Hinweise auf vorhandene Altlasten- oder Altlastenverdachtsflächen sind z.Z. 
nicht bekannt. Hinweise auf belasteten Bodenaushub unterliegen der 
Anzeigepflicht; der belastete Bodenaushub ist zu entsorgen. Für unbelasteten 
Boden besteht  ein  Verwertungsgebot.  Unbelasteter  Bauschutt  ist  einer 
Bauschuttaufbereitungsanlage zuzuführen, alle übrigen  Chargen  sind  auf 
Recyclingfähigkeit  zu  überprüfen  und  entsprechenden Anlagen zuzuleiten. 
Die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen richtet sich im übrigen nach der 
einschlägigen Gesetzgebung, insbesondere der Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg. 

6.7. Telekommunikation 

Das Fernsprechnetz der Telekom ist im Bereich Hohen Wieschendorf in 
ausreichender Dichte vorhanden. Ein Anschluss der geplanten Bebauung kann 
somit rechtzeitig hergestellt werden. 
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7. Flächenbilanz 

 
Flächengröße 

[m²] 

Baugebietsflächen     

▪ SO1/FH (Ferienhausgebiet) 13.768,0 

41.164,0 

▪ SO1/FHSt (Ferienhausgebiet/Stellplätze) 8.376,0 

▪ SO2/St (Stellplätze) 5.959,0 

▪ SO3/Ha (Sportboothafen) 7.812,0 

▪ SO4/W (Wellenschutzanlage) 5.249,0 

Straßenverkehrsfläche/Wege      

▪  Zum Anleger 6.126,0 

7.538,0 ▪ Verkehrsfläche bes. ZB (V) 997,0 

▪ Geh- und Radweg (G+R) 415,0 

Grünflächen unterschiedlicher 
Zweckbestimmung 

  
  

▪ Private Grünfläche Dünenlandschaft  8.224,0 

42.467,0 

▪ Private Grünfläche Windschutzpflanzung  3.338,0 

▪  Private Grünfläche Düne 3.227,0 

▪ Straßenbegleitend Grün 2.988,0 

▪ Extensiv genutzte Wiesenfläche  17.516,0 

▪ Strand   5.231,0 

▪ Grünfläche Graudüne 1.943,0 

Wasserfläche    28.420,0 

 
Gesamtfläche  

  
 

119.589,0 

Geltungsbereich (m²) 
Geltungsbereich (ha) 

 
119.612,00 

11,96 

8. Wechselwirkung mit der Umgebung 

8.1. Hochwasserschutz 

Ein Teil der Flächen nördlich und südlich der zum Anleger führenden Straße 
befindet sich im überflutungsgefährdeten Bereich. Gemäß Generalplan Küsten- 
und Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommern beträgt der 
Bemessungshochwasserstand für die Wismarbucht 3,10 m über HN 76 (rd. 
3,20 m ü. NN). Wegen der vergleichbaren Lage ist es möglich, für Hohen 
Wieschendorf das Bemessungshochwasser (BHW) für Timmendorfer 
Strand/Poel mit 2,95 über HN 76 (3,05 m ü. NN) anzusetzen. Die 
überflutungsgefährdete Niederungsfläche Hohen Wieschendorf erstreckt sich 
bei 70% des BHW bis ca. 200 m, bei 100% des BHW bis ca. 310 m und bei 
100% BHW + 75 cm bis ca. 350 m landseits der Uferlinie. 
Die Durchführung von Küstenschutzmaßnahmen seitens des Landes zur 
Sicherung der geplanten Ferienhausbebauung ist ausgeschlossen. Ein 
Rechtsanspruch Dritter auf Durchführung von bzw. Beteiligung an 
Hochwassersicherungsmaßnahmen ist nicht ableitbar. Daraus ergibt  sich,  für  

30 von 133 in Zusammenstellung



Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 „Anleger Hohen Wieschendorf“ für das Gebiet der 
Ferienhaussiedlung und des Anlegers mit der Marina, dem Parkplatz sowie Flächen südlich der K44 
(ehemals Parkhaus) der Gemeinde Hohenkirchen 

Planungsstand: Vorentwurf 14.09.2016 11 

die  Ferienhausbebauung  einen  objektbezogenen  Hochwasserschutz 
vorzusehen. 
Im Bebauungsplan wird daher in Abstimmung mit den für Hochwasserschutz 
zuständigen Behörden und Stellen festgesetzt, dass Fundamente so tief zu 
gründen  sind,  dass  eine  Unterspülung  ausgeschlossen  werden  kann.  Die 
Fußbodenoberkante der zum Aufenthalt genutzten Räume ist mindestens auf 
3,50 m ü.HN 76 festzulegen. Auf Höhe des Erdgeschosses ist ein Ringanker 
einzubauen. Die Gebäude müssen bis zu der Höhe von 3,50 m ü.HN 76 eine 
Anböschung erhalten, die den Wellenauflauf kehren kann. 
Die Räume unterhalb von 3,50 m ü.HN 76 dürfen nur als Garagen, Müll- und 
Lagerräume genutzt werden und dürfen keine Fensteröffnungen oder Scheiben 
aufweisen. Die Türen bzw. Tore müssen flutsicher sein. Die Wände müssen so 
abgedichtet sein, dass kein Wasser eindringen kann. 
Zum Schutz des Sportboothafens werden die Ziele zur Errichtung eines 
Wellenbrechers in Form einer Mole vorgesehen und abgestimmt. 

8.2. Sonstiges 

Aufgrund der besonderen Lage des Plangebiets und dem Vorhandensein von 
lediglich einer Zufahrt ist mit Lärmimmissionen oberhalb von zulässigen 
Grenzwerten nicht zu rechnen. Eine Geruchsbelästigung infolge von 
Tierhaltung in Ställen ist nicht gegeben. 
Zu bestehenden Wechselwirkungen mit dem das Planvorhaben umgebenden 
Naturraum sei auf  die  ausführliche  Diskussion  in  den  Scoping-Unterlagen  
für  die  Zusammenführung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Hohenkirchen im Zusammenhang mit den Plänen und Projekten in Hohen 
Wieschendorf (Kap. 4 der Unterlage) verwiesen sowie auf den Umweltbericht 
(der im weiteren Verfahren unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der 
naturschutzfachlichen Kartierungen und Aufnahmen ergänzt wird). 

9. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 

10. Kosten für die Gemeinde 

Sämtliche durch die Planung und das Vorhaben verursachten Kosten werden 
durch die Soini GmbH und die Marina Hohen Wieschendorf GmbH & Co. KG, 
getragen. 

11. Nachrichtliche Übernahmen 
(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

11.1. Verhalten bei Bodendenkmalfunden 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, ist gemäß § 11 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der 
Denkmale im Lande Mecklenburg-Vorpommern DSchG M-V die zuständige 
untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die 
Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes für Kultur und 
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Denkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

12. Hinweise 

12.1. Bodenschutz  

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des 
Bundesbodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 
vorliegt, unverzüglich der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als 
zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei 
Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf 
den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die von ihnen 
mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, 
Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die 
Grundstückseigentümer in Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des 
Bodens im Land Mecklenburg – Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehörden der 
Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen.  
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche 
Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder 
Veränderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion 
hervorrufen können, vermieden werden. 

12.2. Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen 
bzw. Gerüche des Bodens auftreten, ist der Landrätin des  Landkreises 
Nordwestmecklenburg als zuständige Behörde zu informieren. Der 
Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs 
verpflichtet. Sie unterliegen damit gleichzeitig der Anzeigepflicht. 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass beim Rückbau vorhandener 
Anlagen darauf zu achten ist, dass weder Boden noch Bauschutt von 
rückzubauenden Gebäuden und Anlagen schadhaft belastet ist. 

12.3. Munitionsfunde 

Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über 
die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet 
sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-
V, Graf-York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird 
rechtzeitig vor Baubeginn empfohlen. 
Werden bei Erdarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition 
aufgefunden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der 
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst 
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des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die 
Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuziehen. 

12.4. Hinweise zu Versorgungsleitungen 

Versorgungsleitungen dürfen ohne Zustimmung des Eigentümers nicht 
überbaut oder umverlegt werden. Es sind die üblichen Schutz- und 
Sicherheitsabstände einzuhalten. Konkrete Angaben machen die 
Versorgungsträger auf Anfrage. Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen 
sind bei der Ausführungsplanung und Bauausführung die Vorschriften der 
Versorgungsträger zum Schutz der Leitungen und Kabel zu beachten. 

12.5. Gehölzschutzmaßnahmen 

Während der Bauzeit sind Bäume durch Bauzäune zu schützen, so zu erwarten 
ist, dass die Bäume durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 

12.6. Artenschutzrechtliche Belange 

Der Schnitt von Gehölzen auf privaten und öffentlichen Flächen darf gemäß § 
39 Abs. 5 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum 
zwischen dem 30. September und dem 01. März durchgeführt werden. In einem 
anderen Zeitraum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von 
Bäumen zulässig. Ausnahmen können auf Antrag von der zuständigen 
Naturschutzbehörde zugelassen werden. 

12.7. Schifffahrt 

Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. 4 des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) weder durch ihre Ausgestaltung noch 
durch ihren Betrieb zu Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, 
deren Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffsführer 
durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irreführen oder behindern. 
Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig. Von 
der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit 
Natriumdampf- Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete 
Flächen sichtbar sein. Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen usw. sind 
dem Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck zur fachlichen Stellungnahme 
vorzulegen. 
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TEIL 2 Prüfung der Umweltbelange – Umweltbericht    

1. Anlass und Aufgabenstellung 

Bereits 2001 wurde durch die ehemalige Gemeinde Gramkow für Teile des 
Plangebietes im Bereich des bestehenden Sportboothafens der Vorhaben- und 
Erschließungsplan Nr. 5 erarbeitet. Auf Grundlage des § 33 BauGB wurden für 
insgesamt 21 Ferienhäuser sowie drei Gebäude auf dem Anleger 
Baugenehmigungen erteilt. Die Bauwerke wurden bis 2005 weitgehend 
errichtet, wobei sie einen unterschiedlichen Ausbauzustand aufweisen. In 
Betrieb genommen wurden 2004 das Restaurant zu Beginn des Anlegers und 
2015 Teile eines weiteren Gebäudes. 
Außerhalb des Plangebietes des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 
wurde südlich der Kreisstraße 44 eine Baugrube ausgehoben und eine 
Bodenplatte für eine Tiefgarage betoniert, für die der Landkreis 
Nordwestmecklenburg eine Teilbaugenehmigung erteilt hatte. 
 
Anlass für den Bebauungsplan Nr. 27 ist es, den Tourismus und die 
familienbezogene Freizeit- und Feriengestaltung in dem Bereich zu fördern. 
Dafür sollen die bereits entstandenen Baulichkeiten und Anlagen über ein 
neues satzungsgebendes Verfahren bauplanungsrechtlich verbindlich gesichert 
werden. Dazu gehört die Optimierung und Fertigstellung der Ferienhausanlage 
unter der Maßgabe, die zu schaffenden Ferienwohnungen den modernen 
Ansprüchen und Bedürfnissen bezüglich Wellness, Fitness und Wohlbefinden 
anzupassen. Die bereits auf dem Anleger errichteten Gebäude sollen das 
Angebot durch Restaurationen, Veranstaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, 
Sanitäranlagen und Seglerunterkünfte unter der Maßgabe einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung komplettieren. 
 
Gemäß § 2a BauGB ist der Begründung zum Bebauungsplan ein Umweltbericht 
beizufügen. Innerhalb des Umweltberichtes ist eine Prüfung der Umweltbelange 
durchzuführen. 
 
Die detaillierten Planungsziele und die planungsrechtliche Situation werden im 
städtebaulichen Teil 1 dieser Begründung dargestellt. 

2. Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 

Der Ortsteil Hohen Wieschendorf befindet sich im Nordosten der Gemeinde 
Hohenkirchen, am sogenannten Hohen Wieschendorfer Huk. 
Das Hohen Wieschendorfer Huk – und damit auch die Ortslage Hohen 
Wieschendorf – ist der Landschaftszone „Ostseeküstenland“ und darin der 
Großlandschaft „Nordwestliches Hügelland“ zugehörig. Kleinräumiger wird es 
der Landschaftseinheit „Wismarer Land und Insel Poel“ zugeordnet. 
 
Der Plangeltungsbereich grenzt im Bereich der Ferienhäuser und des Anlegers 
im Osten an die Ostsee, im Norden und Westen an das Gelände des 
Golfplatzes und im Süden an die K 44 sowie südlich des Anlegers an 
Strandflächen an. Im Bereich der Parkplatzruine grenzt der Geltungsbereich im 
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Westen und Süden an landwirtschaftlich genutzte Fläche und im Osten an die 
Härrwisch an. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 27 bezieht eine Fläche von etwa 10 ha ein und 
beinhaltet die Marina, die Ferienhäuser, den bestehenden Parkplatz sowie die 
Parkplatzruine südlich der K44 und Wasserflächen. 

3. Umweltziele der vorliegenden Fachgesetze und Fachpläne 

Der Umweltbericht erfordert gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB die 
Darstellung der für den Bebauungsplan relevanten Umweltziele der 
Fachgesetze und Fachpläne. 
Übergeordnete Ziele für die Schutzgüter wurden u.a. bei der Ausweisung der 
Bauflächen beachtet, Ziele für Schutzgüter des Naturhaushaltes flossen in 
deren Bewertung ein. Die Aussagen der übergeordneten Planungen sind 
bereits in der Begründung im städtebaulichen Teil unter Punkt 4 „Einordnung in 
übergeordnete und örtliche Planungen“ enthalten. Die Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege gemäß § 1 Bundesnaturschutzgesetz, Allgemeine 
Grundsätze zu Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
(Verursacherpflichten), gemäß § 13 Bundesnaturschutzgesetz, 
artenschutzrechtliche Belange, gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz etc. 
werden im nachfolgenden Umweltbericht bei der Beschreibung und Bewertung 
der Umweltauswirkungen berücksichtigt. Hinsichtlich der zu berücksichtigenden 
Schutzgüter werden ebenso die jeweiligen, relevanten Gesetze wie z.B. 
Bundes-Bodenschutzgesetz, Landeswassergesetz, Landeswaldgesetz und 
Naturschutzausführungsgesetz M-V beachtet. 

4. Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete 
Im Umkreis des Ortsteils Hohen Wieschendorf befinden sich keine Naturschutz- 
oder Landschaftsschutzgebiete. 
 
Natura2000-Gebiete 
Die Ostsee sowie deren Küstenbereiche sind Bestandteil der Natura2000-
Gebiete FFH-Gebiet „Wismarbucht“ (Abbildung 1) und Europäisches 
Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ (Abbildung 2). 
 
Das FFH-Gebiet „Wismarbucht“ weist eine Fläche von etwa 23.840 ha auf 
und schließt überwiegend die freien Wasserflächen der Ostsee in der 
Wismarbucht ein. Daneben sind auch Küstenbereiche einbezogen. Im 
Standarddatenbogen wird das Gebiet wie folgt beschrieben: „Die Wismarbucht 
stellt einen komplexen und repräsentativen Landschaftsausschnitt der 
westlichen Ostsee dar, der alle charakteristischen marinen und 
Küstenlebensräume enthält.“ 
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Abbildung 1: Ausdehnung des FFH-Gebiets „Wismarbucht“ am Hohen Wieschendorfer Huk 

(Quelle: © LUNG M-V (CC BY-SA 3.0)) 

Der Schutzzweck wird im Managementplan (2006) wie folgt beschrieben: 
„Schutzzweck für das FFH-Gebiet ist die Erhaltung des vielfältigen Komplexes 
aus marinen und Küstenlebensraumtypen, die typisch für den südwestlichen 
Ostseeraum sind und aufgrund der naturnahen Ausprägungen besonders 
bedeutsam sind für den Schutz charakteristischer Tier- und Pflanzenarten. Im 
Sommerhalbjahr sind Teilbereiche besonders wichtig für relevanten 
Brutvogelarten sowie für mausernde Wasservögel. Im Winterhalbjahr hat fast 
das gesamte Gebiet eine hohe Bedeutung für die Rast und Nahrungsaufnahme 
von Zugvogelarten. Der günstige Zustand der Lebensräume und Arten soll 
erhalten werden, der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und 
Brutvogelarten im ungünstigen Zustand soll wiederhergestellt werden. Darüber 
hinaus werden für ausgewählte Lebensraumtypen und Arten 
Entwicklungsmaßnahmen angestrebt. 
Wichtige funktionale Voraussetzungen für günstige Erhaltungszustände sind die 
Sicherung und weitere Verbesserung der Gewässergüte, der Erhalt der 
natürlichen Morphologie und Hydrologie der Küstengewässer, 
küstendynamischer Prozesse sowie der relativen Ungestörtheit weiter Bereiche. 
Führt die Verbesserung der Wassergüte zum Rückgang von Arten, die an sehr 
eutrophe Verhältnisse angepasst sind, entspricht diese Entwicklung dem 
Schutzzweck. 
Das Gebiet hat gleichzeitig bereits zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung mit 
seinen Strand- und Naturnahen Küstenabschnitten eine sehr hohe Bedeutung 
für die menschliche Erholung und den Tourismus. Diese Qualitäten sollen 
erhalten und mit den Anforderungen zum nachhaltigen Schutz der Arten und 
Lebensräume in Übereinstimmung gebracht werden.“ 
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Es wurden alle in dem FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen nach 
Anhang I und alle Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie erfasst und die 
Erhaltungszustände ermittelt. Zudem wurden die gemäß Vogelschutzrichtlinie 
geschützten Vogelarten, die im FFH-Gebiet vorkommen, erfasst. Auf letztere 
wird nachfolgend nicht weiter eingegangen, da eine aktuellere Erfassung der 
Vogelarten im Zuge des Managementplanes für das Europäische 
Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ erfolgte. 
 
Tabelle 1 listet die im FFH-Gebiet kartierten FFH-Lebensraumtypen mit ihrem 
2006 festgestellten Erhaltungszustand auf. Da 2015 eine Aktualisierung der 
Standarddatenbögen erfolgte, werden zudem die darin an die Europäische 
Kommission übermittelten Erhaltungszustände in die Tabelle aufgenommen. 
  
Tabelle 1: Lebensraumtypen im FFH-Gebiet „Wismarbucht“ mit ihrem Erhaltungszustand (EHZ) 

gemäß Standarddatenbogen (SDB) von 2015 und gemäß Managementplan (MaP) von 2006 

EU-
Code 

Lebensraumtyp 
EHZ lt. 
SDB 

(2015) 

EHZ 
lt. 

MaP 
(2006) 

1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung 
durch Meerwasser 

- B 

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt B B 

1150* Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) B B 

1160 Flache große Meeresarme und –buchten 
(Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

B B 

1170 Riffe B B 

1210 Einjährige Spülsäume B B 

1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände B A 

1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit 
Vegetation 

B B 

1310 Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen 
Arten auf Schlamm und Sand (Quellerwatt) 

A A 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinelliietalia 
maritimae) 

A A 

2110 Primärdünen B A 

2120 Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenaria) B B 

2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 
(Graudünen) 

B B 

2160 Dünen mit Hippophae rhamnoides B B 

2190 Feuchte Dünentäler B B 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions 

C B 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

B B 

6510 Magere Flachlandmähwiesen B B 

 
Tabelle 2 stellt die im FFH-Gebiet erfassten Arten nach Anhang II der FFH-
Richtlinie mit ihrem Erhaltungszustand gemäß Managementplan von 2006 und 
Standarddatenbogen von 2015 dar. 
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Tabelle 2: Arten im FFH-Gebiet „Wismarbucht“ mit ihrem Erhaltungszustand (EHZ) gemäß 

Standarddatenbogen (SDB) von 2015 und gemäß Managementplan (MaP) von 2006; für einige 
Arten konnte kein signifikantes Vorkommen nachgewiesen werden (n.s. = nicht signifikant) 

EU-
Code 

Arten 
EHZ lt. 
SDB 

(2015) 

EHZ 
lt. 

MaP 
(2006) 

1014 Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) B B 

1095 Meerneunauge (Petromyzon marinus) B B 

1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) C B 

1103 Finte (Alosa fallax) - n.s. 

1106 Lachs (Salmo salar) C n.s. 

1166 Kammmolch (Triturus cristatus) B B 

1318 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) - B 

1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) - n.s. 

1351 Schweinswal (Phocoena phocoena) - n.s. 

1355 Fischotter (Lutra lutra) C B 

1364 Kegelrobbe (Halychoerus grypus) C C 

1365 Seehund (Phoca vitulina) B B 

 
 
Das Europäische Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ ist von 
der Ausdehnung nahezu identisch mit dem FFH-Gebiet, umfasst im 
Landesinneren jedoch teilweise größere Bereiche, sodass das Gebiet eine 
Größe von 42.483 ha aufweist. 
 

 
Abbildung 2: Ausdehnung des Europäischen Vogelschutzgebietes „Wismarbucht und Salzhaff“ 

am Hohen Wieschendorfer Huk (Quelle: © LUNG M-V (CC BY-SA 3.0)) 

Im Standarddatenbogen wird das Gebiet wie folgt beschrieben: „Stark 
gegliederte Ostsee-Boddenlandschaft mit Untiefen, Inseln und Halbinseln sowie 
angrenzender offener bis halboffener Ackerlandschaft im Küstenhinterland.“ 
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Der Schutzzweck wird im Managementplan (Grundlagenteil 2015) wie folgt 
dargestellt: 
„Nach § 32 Abs. 3 BNatSchG entspricht der Schutzzweck den jeweiligen 
Erhaltungszielen des Schutzgebietes. Der Schutzzweck für das Europäische 
Vogelschutzgebiet "Wismarbucht und Salzhaff" ergibt sich aus der 
Landesverordnung über die Europäischen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-
Vorpommern (Vogelschutzgebietslandesverordnung - VSGLVO M-V) vom 12. 
Juli 2011. Nach § 1 Abs. 2 dieser Verordnung besteht der Schutzzweck des 
EU-VSG im Schutz der wildlebenden Vogelarten und ihrer Lebensräume, die in 
der Anlage 1 zur Verordnung aufgeführt sind.“ 
 
Im Zuge der Erstellung des Managementplanes, der derzeit noch nicht 
abgeschlossen ist, wurden alle im Europäischen Vogelschutzgebiet 
„Wismarbucht und Salzhaff“ vorkommenden Habitate von Brut- und 
Rastvogelarten erfasst und deren Erhaltungszustände ermittelt. 
Diese werden nachfolgend anhand von Tabelle 3 für die Habitate der Brutvögel 
und Tabelle 4 für die Rastvögel aufgelistet. 
 
Tabelle 3: Liste der Brutvögel im Europäischen Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ 

gemäß Grundlagenteil des Managementplans (MaP, April 2015) mit ihrem Erhaltungszustand 
(EHZ; A/B=günstig, C=ungünstig) 

EU-
Code 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname 
EHZ lt. 
MaP 

(2015) 

A130 Austernfischer Haematopus ostralegus C 

A048 Brandgans Tadorna tadorna C 

A191 Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis B 

A229 Eisvogel Alcedo atthis B 

A094 Fischadler Pandion haliaetus C 

A193 Flussseeschwalbe Sterna hirundo A 

A654 Gänsesäger Mergus merganser C 

A246 Heidelerche Lullula arborea C 

A639 Kranich Grus grus C 

A194 Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea B 

A069 Mittelsäger Mergus serrator C 

A238 Mittelspecht Dendrocopos medius C 

A338 Neuntöter Lanius collurio C 

A061 Reiherente Aythya fuligula B 

A688 Rohrdommel Botaurus stellaris B 

A081 Rohrweihe Circus aeruginosus C 

A074 Rotmilan Milvus milvus C 

A162 Rotschenkel Tringa totanus C 

A132 Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta C 

A137 Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula C 

A703 Schnatterente Anas strepera A 

A176 Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus A 

A236 Schwarzspecht Dryocopus martius C 

A075 Seeadler Haliaeetus albicilla C 

A307 Sperbergrasmücke Sylvia nisoria C 

A182 Sturmmöwe Larus canus C 

A119 Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana C 

A249 Uferschwalbe Riparia riparia C 

A122 Wachtelkönig Crex crex C 

A667 Weißstorch Ciconia ciconia C 

A072 Wespenbussard Pernis apivorus C 
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A320 Zwergschnäpper Ficedula parva C 

A195 Zwergseeschwalbe Sterna albifrons C 

 
Tabelle 4: Liste der Rastvögel im Europäischen Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ 

gemäß Grundlagenteil des Managementplans (MaP, April 2015) mit ihrem Erhaltungszustand 
(EHZ; A/B=günstig, C=ungünstig) 

EU-
Code 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname 
EHZ lt. 
MaP 

(2015) 

A062 Bergente Aythya marila C 

A394 Blässgans Anser albifrons C 

A723 Blässhuhn Fulica atra C 

A063 Eiderente Somateria mollissima B 

A043 Graugans Anser anser C 

A036 Höckerschwan Cygnus olor C 

A170 Odinshühnchen Phalaropus lobatus B 

A642 Ohrentaucher Podiceps auritus A 

A157 Pfuhlschnepfe Limosa lapponica C 

A061 Reiherente Aythya fuligula C 

A132 Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta C 

A067 Schellente Buscephala clangula C 

A038 Singschwan Cygnus cygnus C 

A037 Zwergschwan Cygnus columbianus bewickii C 

 

 
Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung wird separat erstellt und im Entwurf der 
Satzung des Bebauungsplans ergänzt. 
 
 
Gesetzlich geschützte Biotope 
Innerhalb des Plangeltungsbereichs befinden sich nur auf den Wasserfläche 
und Teilen des Strandes gesetzlich geschützte Biotope (Abbildung 3). Im 
näheren Umfeld liegen zudem auf Flächen der Härrwisch gesetzlich geschützte 
Küstenbiotope vor. 
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Abbildung 3: Gesetzlich geschützte Biotope im Umkreis des Vorhabens (Quelle: © LUNG M-V 

(CC BY-SA 3.0)) 

Auswirkungen auf die gesetzlich geschützten Biotope sind im Bereich des 
Anlegers durch die Errichtung eines festen Molenbauwerkes zu erwarten. Dies 
wird unter Punkt 5.3 näher betrachtet. 

5. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

5.1. Bewertungsmethodik 

Art und Größe des Plangeltungsbereiches erfordern die Beschreibung und 
Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter der Umwelt in 
einem Umweltbericht. 
Folgende Umweltaspekte/ Schutzgüter sind im allgemeinen Bestandteil der 
Bestandserfassung: 

 Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Landschaft, 

 Menschliche Gesundheit, 

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter und 

 Erhaltungsziele und Schutzzweck von NATURA2000-Gebieten. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstaben e-i BauGB sind des Weiteren zu 
berücksichtigen: 

 Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern, 

 Nutzung erneuerbarer Energien und sparsamer Umgang/ Nutzung von 
Energie, Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 
insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

 Erhaltung bestmöglicher Luftqualität und 

 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d. 
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Im Rahmen der Prüfung der Umweltbelange sind keine vollständigen und 
umfassenden Bestandsanalysen aller Schutzgüter erforderlich. Detaillierte 
Ermittlungen, Beschreibungen und Bewertungen erfolgen nur bei den 
Umweltmerkmalen, die durch die Planung voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden. Fachplanungen und Rechtsvorschriften werden berücksichtigt. 
Grundlage für die Bestandsermittlung und Bewertung bilden örtliche 
Erfassungen. 
 
Die Bewertung erfolgt nach Bewertungsmaßstäben, die auf die Bedeutung 
(Leistungsfähigkeit) und Empfindlichkeit der einzelnen Schutzgüter für den 
Naturhaushalt am konkreten Planstandort eingehen. Unter dem Begriff 
Leistungsfähigkeit ist die Qualität jedes einzelnen Schutzgutes im aktuellen 
Zustand gemeint. Die Bewertung richtet sich nach der 
Natürlichkeit/Unberührtheit bzw. dem Grad der Gestörtheit oder Veränderung 
am Schutzgut bezogen auf die jeweilige Funktion im Naturhaushalt. 
Unter dem Begriff Empfindlichkeit eines Schutzgutes ist seine Anfälligkeit bzw. 
sein gegenwärtig bestehendes Puffervermögen gegenüber Eingriffen und 
Störungen zu verstehen, wodurch wiederum die Leistungsfähigkeit beeinflusst 
wird. Die Vorbelastungen der jeweiligen Umweltmerkmale werden im Rahmen 
der Bewertung berücksichtigt. Ebenso werden Minimierungsmaßnahmen im 
Rahmen der Bewertung des Eingriffes einbezogen. 
 
Die Erfassung und Bewertung der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit der 
Schutzgüter gegenüber den Eingriffen erfolgt mittels einer 4-stufigen 
Bewertungsskala: 
 
Leistungsfähigkeit / Empfindlichkeit: 

sehr hoch: Stufe 4 
hoch: Stufe 3 
mittel: Stufe 2 
gering: Stufe 1 

 
Die Begriffe Leistungsfähigkeit bzw. Empfindlichkeit können nicht pauschal für 
alle Schutzgüter gleichlautend definiert werden. Es muss deshalb eine 
Einzelbewertung der Schutzgüter hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit im 
Naturhaushalt sowie ihrer Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen oder 
Veränderungen vorgenommen werden. 

5.2. Vorbelastungen 

Vorbelastungen bestehen durch die anthropogene Nutzung des Gebietes. Die 
baulichen Anlagen des Anlegers, der Parkplatz und die Ferienhäuser und die 
damit verbundenen Flächenversiegelungen bestehen bereits. Ebenso die 
Bodenplatte und Abgrabungen der Parkplatzruine. Ebenso wird das Gebiet 
bereits zu Erholungszwecken und von Touristen, beispielsweise durch 
Radfahrer und Spaziergänger, genutzt. 
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5.3. Beschreibung und Bewertung der zu berücksichtigenden Umweltbelange 

Umweltbelang Betroffenheit Bestand und Bewertung voraussichtliche Auswirkungen und Bewertung 

a1) Mensch unerheblich Im GLRP WM (2008) sind die 
Küstenbereiche der Gemeinde 
Hohenkirchen als „Bereiche mit 
herausragender Bedeutung für die 
Sicherung der Erholungsfunktion der 
Landschaft“ ausgewiesen. 
Stellenweise, z.B. die Härrwisch und die 
Küste Richtung Zierow, sind auch 
Bereiche mit „herausragender oder 
besonderer Bedeutung für die 
landschaftsgebundene Erholung unter 
Beachtung des Vorrangs ökologischer 
Funktionen gemäß Karte IV“ des GLRP 
WM dargestellt. 
 
Entlang des Hohen Wieschendorfer Huks 
vom Anleger bis nach Beckerwitz besteht 
ein Wanderweg, welcher durch 
umliegende Gehölze sichtverschattet ist. 
Dieser hat besondere Bedeutung für das 
Naturerleben. 
Ebenfalls von Bedeutung sind 
Blickbeziehungen zur Ostsee sowie die 
Nutzung des Strandes zu 
Erholungszwecken. 
 
Eine weitere relevante Nutzung ist der 
Golfplatz zu sportlichen Zwecken. 
 
Flächenversiegelungen bestehen im 

Die touristische Entwicklung sowohl auf dem 
Anleger und als auch durch die Ferienhäuser mit 
dazugehörigen Parkplätzen entspricht dem Ziel des 
RREP WM (2011) als Tourismusschwerpunktraum. 
Durch eine möglichst naturnahe Einbindung der 
Bebauung in die Landschaft wird die 
Erholungsfunktion erhalten und für Gäste weiterhin 
erlebbar gehalten. 
 
Es ist insgesamt mit einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen auf der Straße „Zum Anleger“ 
zu rechnen. Die Gäste der Ferienhäuser sollen 
jedoch den vorgelagerten Parkplatz südlich der K 
44 nutzen, sodass sich das Verkehrsaufkommen 
direkt am Anleger höchstens geringfügig erhöhen 
wird. Um dem „wilden Parken“ entgegenzuwirken, 
ist eine Wendeanlage geplant sowie die Sperrung 
der Straßenfortführung bis zum Anleger für Nicht-
Anlieger. 
 
Immissionsbelastungen sind bei Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben nicht zu erwarten. 
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Bereich der Ferienwohnungen, des 
Parkplatzes sowie durch die Straße „Zum 
Anleger“ und den Anleger selbst, welcher 
u.a. als Aussichtpunkt über die Ostsee 
angenommen wird. 
 

a2-a4) Tiere, 
Pflanzen, 
biologische  
Vielfalt 

erheblich Naturräumlicher Bestand: 
Das Plangebiet umfasst den Anleger, 
den Parkplatz, die Ferienwohnungen 
sowie die Parkplatzruine. Überwiegend 
sind die Flächen bereits versiegelt. 
Unversiegelte Flächen beinhalten 
Strandbereiche mit Dünenvegetation, 
ufernahen Gehölzen sowie Gehölzen 
rund um die Ferienhäuser und 
straßenbegleitend. 
Die Parkplatzruine besteht aus einer 
Betonplatte, über der mittlerweile 
Vegetation gewachsen ist (Gehölze und 
Gräser). Auf dem aufgeschütteten Wall 
am südlichen Rand der Ruine hat sich 
ein mesophiles und somit geschütztes 
Gehölzbiotop entwickelt. 
 
Angrenzend befindet sich die Ostsee mit 
dem FFH-Gebiet „Wismarbucht“ und 
dem Europäischen Vogelschutzgebiet 
„Wismarbucht und Salzhaff“. 
 
Gemäß § 20 NatSchAG M-V sind die 
Ostsee als Küstenbiotop sowie die 
angrenzenden Salzwiesenflächen der 
Härrwisch geschützt. 

Anleger 
Der Anleger besteht bereits, sodass keine 
zusätzlichen Flächenversiegelungen notwendig 
sind. 
Auswirkungen auf die Natur entstehen vor allem 
durch Licht, welches abends/nachts von den 
Gebäuden auf dem Anleger ausgehen kann, sowie 
durch die Gästebewegungen auf dem Anleger und 
damit verbundene optische Reize (v.a. auf Vögel) 
und Lärm. 
Diese Auswirkungen werden insbesondere in der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung betrachtet und geprüft. 
Artenschutzrechtliche Belange sind auf dem 
Anleger kaum betroffen. An den Gebäuden 
bestehen potentielle Brutplätze für Schwalben, 
welche erhalten werden. 
 
Durch die Errichtung einer festen Mole am Kopf des 
Anlegers besteht ein Eingriff in die geschützten 
Küstenbiotope. Es liegt dort bereits eine 
unbefestigte Mole (als schwimmender 
Wellenbrecher) vor, welche durch die feste Mole 
ergänzt wird. Auswirkungen aus Artenschutzsicht 
werden im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
bewertet. Abstimmungen vor allem bezüglich des 
Ausgleichsumfangs werden im weiteren Verfahren  
auf der Grundlage  der Erkenntnisse der 
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Die Ferienhäuser und den daran 
angrenzenden Parkplatz umgebend 
sowie Teile des Anlegers und die 
Parkplatzruine einbeziehend, befindet 
sich landseits ein Rastgebiet der Stufe 2 
(regelmäßig genutzte Nahrungs- und 
Ruhegebiete von Rastgebieten 
verschiedener Klassen - mittel bis hoch) 
sowie seeseits ein Rastgebiet der Stufe 4 
(Nahrungs- und Ruhegebiete rastender 
Wat- und Wasservögel von 
außerordentlich hoher Bedeutung 
innerhalb eines Rastgebietes der Klasse 
A (i.d.R. direkt mit einem Schlaf- bzw. 
Ruheplatz verbunden) - Bewertung: sehr 
hoch). 
 
Den Plangeltungsbereich umgebend 
befinden sich v.a. landwirtschaftliche 
Flächen, der Golfplatz sowie die 
Küstenbereiche mit Gehölzen. 
 
Planungsrechtlicher Bestand: 
Im gültigen Teilflächennutzungsplan der 
ehemaligen Gemeinde Gramkow sind 
der Anleger sowie der bestehende 
Parkplatz als Sondergebiet Hafen 
ausgewiesen. Die Ferienhäuser sind als 
Parkplatzfläche dargestellt. Die Fläche 
der Parkplatzruine ist als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. 
 

Kartierungen geführt. 
 
Ferienhäuser 
Die Gebäude und damit verbundene 
Versiegelungen bestehen bereits. Innerhalb des 
Bereiches sind noch Änderungen vorgesehen, um 
insbesondere eine naturnahe Eingliederung in die 
Landschaft zu erreichen. Gehölzstrukturen bleiben 
erhalten. Aussagen zum Artenschutz erfolgen im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand sind keine erheblichen 
Auswirkungen zu erwarten. 
 
Parkplätze 
Der Parkplatz nahe des Anlegers besteht bereits. 
Weitere Flächenversiegelungen sind dort nicht 
vorgesehen. 
Die derzeitige Parkplatzruine ist mittlerweile mit 
Vegetation bewachsen. Diese muss entfernt 
werden. Der aufgeschüttete Wall wird entfernt. Das 
natürliche Geländeniveau soll hergestellt werden. 
Lediglich für die Stellplätze bzw. Parkplätze ist eine 
Abgrabung vorgesehen, so dass die Fahrzeuge 
unterhalb der gedachten Geländeoberfläche 
verbleiben können. 
 
Strand 
Auswirkungen auf die Strandflächen sind nur 
indirekt durch eine Zunahme der Gästezahlen 
möglich. Da sich dort auch FFH-Lebensraumtypen 
befinden, erfolgt eine Prüfung der Auswirkungen 
auf den Strandabschnitt im Zuge der FFH-
Verträglichkeitsprüfung. Grundsätzlich ist bei einer 
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starken Intensivierung der Strandnutzung auch mit 
einem Rückgang der dort befindlichen Vegetation 
zu rechnen. 
 
Insgesamt ist durch ein optimiertes Wegenetz im 
gesamten Bereich der Huk eine Entlastung von 
naturschutzfachlich relevanten Bereichen (z.B. der 
Härrwisch) vorgesehen. Erhebliche Auswirkungen 
auf Natur und Arten können dadurch reduziert 
werden. Vorschläge zum Ausbau des Wegenetzes 
wurden bereits herausgearbeitet, um insbesondere 
den Bereich der Härrwisch zu entlasten. Ebenso 
soll die Huk entlastet werden. Die weiteren 
Abstimmungen erfolgen im Zuge einer 
gesamtheitlichen Betrachtung. Die gesamtheitliche 
Betrachtung erfolgt in Verbindung mit allen 
Planungen in der Ortslage Hohen Wieschendorf 
innerhalb des in Aufstellung befindlichen 
Kommunalen Entwicklungsplans der Gemeinde 
Hohenkirchen. Ein Lageplan wird den Unterlagen 
beigefügt. 
 

a5, a6) Boden, 
Wasser 

erheblich Die Böden im Geltungsbereich sind 
landseits als grundwasserbestimmte 
und/oder staunasse Lehme/Tieflehme 
(> 40 % hydromorph) vorliegend. Im 
Bereich der Härrwisch und am Ufer bis 
Zierow liegen hingegen tiefgründige 
Niedermoore vor.  
 
Der Grundwasserflurabstand beträgt im 
gesamten Bereich > 10 m. Die 
Grundwasserneubildung liegt direkt am 

Im Bereich der Ferienhäuser sind 
Flächenentsiegelungen vorgesehen, um das 
Gelände offener zu gestalten. 
Zusätzliche Flächenversiegelungen sind im Bereich 
der Parkplatzruine möglich, sofern der zukünftige 
Parkplatz über das bereits versiegelte Maß 
hinausgeht. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser der 
befestigten und überbauten Flächen wird durch 
entsprechende Leitungsnetze über private Flächen 
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Ufer bei <= 0 mm/a, im Bereich der 
Ferienhäuser und Parkplätze bei 0-
50 mm/a und im weiteren Umkreis bei 
50-100 mm/a. 
 
Flächenversiegelungen bestehen bereits 
durch den Parkplatz, den Anleger, die 
Straße und die Ferienhäuser. 
 
Oberflächengewässer sind, neben der 
Ostsee, nur in Form eines kleinen 
Löschteiches im Ferienhausbereich 
vorhanden. 
 

zum Anleger geleitet und am Anlegerkopf der 
Vorflut zugeführt. Dabei ist darauf zu achten, dass 
die zu entwässernden Flächen nicht mit Stoffen 
belastet sind, die zu einer nachhaltigen 
Beeinträchtigung der Wasserqualität führen 
können. Wasser von entsprechenden Flächen ist 
vor Einleitung in die Vorflut gesondert zu 
behandeln. 
Von den Parkplatzflächen ausgehende schädliche 
Umwelteinwirkungen können durch den Einbau von 
Sandfängen, Öl- und Benzinabscheidern 
unterbunden werden. 
 
Während der Bauphase wird es zu 
Sedimentaufwirbelungen und damit verbundenen 
Wassertrübungen kommen, welche jedoch nicht 
während der Betriebsphase zu erwarten und somit 
kurzfristig und aus Wasserschutzsicht unerheblich 
sind.  
 

a7, a8) Luft, Klima unerheblich Das Plangebiet besitzt aufgrund der 
bestehenden Flächenversiegelungen 
überwiegend nur eine geringe 
Bedeutung für die Kalt- und 
Frischluftentstehung. 
Auf der bewachsenen Parkplatzruine ist 
die Bedeutung geringfügig höher. Ein 
Austausch von Luftschichten besteht 
aufgrund der Ostseelage und damit 
verbunden eine gute 
Frischluftentstehung. 
 

Die Luftzirkulation an der Ostsee wird nicht 
nachhaltig durch die Bebauung beeinträchtigt. 
Auf den versiegelten Flächen sind eine stärkere 
Erwärmung und eine Reduzierung der 
Kaltluftentstehung zu erwarten, die jedoch aufgrund 
der verhältnismäßig geringen Flächengröße nicht 
als erheblich zu bewerten sind. Es finden keine 
größeren Eingriffe in klimatisch bedeutsame 
Flächen statt. 

a9) unerheblich Die ufernahen Bereiche und damit auch Das Landschaftsbild ist durch die bestehenden 
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Landschaftsbild der überwiegende Anteil des 
Geltungsbereichs liegen außerhalb eines 
Landschaftsbildraumes, werden jedoch 
mit mittlerer bis hoher Bedeutung 
beschrieben. Die Parkplatzruine ist 
Bestandteil des Landschaftsbildraumes 
„Ackerland des Klützer Winkels“ mit 
geringer bis mittlerer Bedeutung. 
 
Wichtige Landschaftsbildelemente sind 
die Härrwisch und angrenzende 
Gehölzstrukturen, auch nördlich des 
Anlegers (Hecken). 
 
Die Ortslage Hohen Wieschendorf liegt 
außerhalb landschaftlicher Freiräume. 
Jedoch sind die Geltungsbereiche des 
Bebauungsplans Nr. 6 und des 
Bebauungsplans Nr. 27 teilweise in den 
landschaftlichen Freiräumen inbegriffen, 
aufgrund des Alters der Daten. 
 

Gebäude der Ferienhäuser, den Parkplatz und den 
Anleger mit Gebäuden bereits vorbelastet. 
Es ergeben sich nur geringfügige, zusätzliche 
Änderungen in diesem Bereich, welche als 
unerheblich zu bewerten sind und sich zum Teil 
positiv auf das Landschaftsbild auswirken (z.B. 
Dünenlandschaft im Bereich der Ferienhäuser). 
 
Der zusätzliche Parkplatz, der südlich der K 44 im 
Bereich der Parkplatzruine entstehen soll, wird so 
in das Gelände eingebunden, dass er kaum 
sichtbar ist. Auswirkungen auf das 
Landschaftserleben werden somit verringert und als 
unerheblich eingestuft. 

b) Erhaltungsziele 
und der 
Schutzzweck der 
Natura 2000-
Gebiete 

Bewertung 
ausstehend 

Im direkten Umfeld befinden sich das 
FFH-Gebiet „Wismarbucht“ und das 
Europäische Vogelschutzgebiet/SPA 
„Wismarbucht und Salzhaff“. 

Auswirkungen auf die europäischen Schutzgebiete 
lassen sich nicht von Vornherein ausschließen, 
weshalb eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erstellt 
wird. Darin wird die Verträglichkeit aller 
touristischen Entwicklungen in der Gemeinde 
Hohenkirchen, speziell in Hohen Wieschendorf, mit 
den Schutz- und Erhaltungszielen des FFH- und 
SPA-Gebietes geprüft und bewertet. Die FFH-VU 
wird zum Entwurf der Satzung des Bebauungsplans 
Nr. 27 ergänzt. 
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c) 
umweltbezogene 
Auswirkungen auf 
den Menschen 
und seine 
Gesundheit sowie 
die Bevölkerung 
insgesamt 

unerheblich s. Punkt a1) Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum 
Immissionsschutz werden keine erheblichen 
Auswirkungen erwartet. 

d) 
umweltbezogene 
Auswirkungen auf 
Kulturgüter und 
sonstige 
Sachgüter 

Nicht betroffen Im Plangebiet sind nach derzeitigem 
Stand keine Kulturgüter oder sonstige 
Sachgüter vorhanden. 

- 

e) Vermeidung 
von Emissionen 
sowie 
sachgerechter 
Umgang mit 
Abfällen und 
Abwässern 

unerheblich - Werden bei Einhaltung gesetzlicher Vorgaben als 
unerheblich eingeschätzt. 

f) Nutzung 
erneuerbarer 
Energien/ sparsa
me und effiziente 
Nutzung von 
Energie 

unerheblich Die Anforderungen an die Nutzung 
regenerativer Energien werden im 
Planverfahren ergänzt. 

Einschränkungen hierzu werden nicht getroffen. 
Insofern ist aufgrund der Bandbreite der Nutzung 
regenerativer Energien an diesem Standort unter 
Berücksichtigung der Möglichkeiten im 
vorhandenen Bestand keine Einschränkung für die 
Nutzung gegeben. 

g) 
Landschaftspläne
, u.a. 
insbesondere 
Wasser-, 
Abfall- und 

erheblich Ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan 
liegt vor. 
 
Ein Landschaftsplan liegt nicht vor. 

Im derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der ehemaligen Gemeinde Gramkow ist die Marina 
und der Parkplatz als Sondergebiet Hafen, die 
Ferienhäuser als Parkplatzfläche und der Bereich 
der Parkplatzruine als Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt. 

49 von 133 in Zusammenstellung



Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 „Anleger Hohen Wieschendorf“ für das Gebiet der Ferienhaussiedlung und des Anlegers mit der Marina, dem Parkplatz sowie 
Flächen südlich der K44 (ehemals Parkhaus) der Gemeinde Hohenkirchen 

Planungsstand: Vorentwurf 14.09.2016 30 

Immissionsschutz
recht 

Der Bebauungsplan Nr. 27 ist somit nur teilweise 
aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt. 
Anpassungen erfolgen im Zuge der 
Zusammenführung der Flächennutzungspläne der 
ehemaligen Gemeinden Gramkow und Walmstorf, 
welcher derzeit im Vorentwurf vorliegt. 
  

h) Erhaltung der 
bestmöglichen 
Luftqualität 

Nicht betroffen - - 

i) 
Wechselwirkunge
n zwischen den 
einzelnen 
Belangen des 
Umweltschutzes 
nach den 
Buchstaben a, c 
und d 

unerheblich - Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern bedingen Auswirkungen des 
Vorhabens einander. Die Bodenversiegelungen 
bedingen u.a. Beeinträchtigungen der 
Grundwasserneubildung und der 
Oberflächenwasserversickerung. Mit dem Verlust 
von Boden sind gleichzeitig Verluste von 
Lebensräumen für Pflanzen und Tiere verbunden. 
Die Bedeutung verbleibender Biotopstrukturen für 
Pflanzen und Tiere ändert sich, weil bisher 
vorhandene Freiräume verloren gehen.  
Minderungen der negativen Auswirkungen erfolgen 
durch die Kompensationsmaßnahmen und die 
festgelegten Maßnahmen im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Untersuchung. 
 
Die zusätzliche touristische Nutzung und damit 
verbundene Belastungen von Natur und Umwelt 
nehmen Einfluss auf die Schutzgüter Mensch, 
Tiere, Pflanzen und das Landschaftsbild. 
Gleichzeitig entspricht die touristische Entwicklung 
den Zielen des RREP WM (2011) im 
Tourismusschwerpunktraum. Die Bedeutung der 

50 von 133 in Zusammenstellung



Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 „Anleger Hohen Wieschendorf“ für das Gebiet der Ferienhaussiedlung und des Anlegers mit der Marina, dem Parkplatz sowie 
Flächen südlich der K44 (ehemals Parkhaus) der Gemeinde Hohenkirchen 

Planungsstand: Vorentwurf 14.09.2016 31 

Flächen als Erholungsraum wird einerseits genutzt, 
andererseits wird das Landschaftserleben durch die 
Bebauung beeinträchtigt. 
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5.4. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

5.4.1. Aufgabenstellung und Gesetzliche Grundlagen 

Innerhalb der Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange ist darzulegen, 
inwiefern die Auswirkungen des Vorhabens, die durch die Planung vorbereitet 
werden, nicht gegen § 44 des BNatSchG, Vorschriften für besonders 
geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten, verstoßen. Für 
dieses Vorhaben gilt insbesondere § 44 Abs. 5, wodurch der Verbotstatbestand 
eingeschränkt wird. 
 
Weiterhin ist zur Berücksichtigung des Europarechtes zu prüfen, ob gegen 
einen Verbotstatbestand der FFH-Richtlinie Art. 12, 13 bzw. Art. 5 der 
Vogelschutz-Richtlinie verstoßen wird. 
 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird von dem Institut für Angewandte 
Ökosystemforschung (IfAÖ) erstellt. Erfasst werden Brut- und Rastvögel, 
Amphibien, Reptilien und Fledermäuse. 

5.4.2. Kurzdarstellung der relevanten Verbote 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG; ggf. im Zusammenhang mit 
dem Tötungsverbot aufgrund der Verknüpfung durch § 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG): Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören oder wildlebende Pflanzen der 
besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Das Verbot tritt ein, wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte für die betroffenen Tierindividuen bzw. der (besiedelte) 
Pflanzenstandort nicht durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) im 
räumlichen Zusammenhang erhalten wird. 
Unvermeidbare Tötung oder Verletzung von Tieren, die im Zusammenhang mit 
der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auftritt, kann ebenfalls 
durch Maßnahmen zur Funktionserhaltung ohne Eintreten des Verbotes 
ausgeglichen werden. 
 
Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2): Es ist verboten, wildlebende Tiere der 
streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören. 
Das Verbot tritt ein, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert. Das Eintreten des 
Verbotstatbestandes kann durch populationsstützende Maßnahmen vermieden 
werden. 
 
Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, ohne Zusammenhang mit 
Schädigungsverbot): Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders 
geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 
Das Verbot tritt ein, wenn sich das Lebensrisiko von Individuen der geschützten 
Arten aufgrund der Realisierung der Planung (i.d.R. betriebsbedingt) signifikant 
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erhöht, umfasst auch unbeabsichtigte Tötung oder Verletzung und ist nicht 
durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF“) zu überwinden. 
 
Danach sind folgende Arten zu berücksichtigen: 
 
I alle wildlebenden Vogelarten 
II sämtliche Arten des Anhangs IVa FFH-RL 
III Standorte wildlebender Pflanzen der im Anhang IVb der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten 
 
Nach Vorlage der entsprechenden Gutachten werden die 
artenschutzrechtlichen Belange gemäß der beigefügten Übersicht einer 
Überprüfung unterzogen anhand der inhaltlichen Darstellung für die 
Abarbeitung.  

5.4.3. Relevanzprüfung 

I alle wildlebenden Vogelarten 
Brutvögel 
 
Rastvögel 
 
II sämtliche Arten des Anhangs IVa 
III Standorte wildlebender Pflanzen der im Anhang IVb der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten 

 
 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach den Abschnitten 1 und 2 des 
§ 44 des BNatSchG werden nicht berührt. 
Die Bestimmungen der Abschnitte 3 und 4 des § 44 des BNatSchG sind nicht 
betroffen. 

5.4.4. Auswirkungen und Maßnahmen des Vorhabens 

Baubedingte Auswirkungen und Maßnahmen 
 
 
Anlagebedingte Auswirkungen und Maßnahmen 
 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen und Maßnahmen 
 

5.4.5. Zusammenfassung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

5.5. Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung 

5.5.1. Gesetzliche Grundlagen 
5.5.2. Bestandsbeschreibung und Bilanzierungsgrundlagen 
5.5.3. Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung 
5.5.4. Gesamtbilanzierung 

5.6. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich des Eingriffs 
auf die Umwelt 

5.7. Zusammenfassung der Auswirkungen der Maßnahmen 

53 von 133 in Zusammenstellung



Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 „Anleger Hohen Wieschendorf“ für das Gebiet der 
Ferienhaussiedlung und des Anlegers mit der Marina, dem Parkplatz sowie Flächen südlich der K44 
(ehemals Parkhaus) der Gemeinde Hohenkirchen 

Planungsstand: Vorentwurf 14.09.2016 34 

 

6. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Im Umweltbericht ist gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 auch die Entwicklung des 
Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung zu prognostizieren. 
 
Die Nichtdurchführung der Planung kann nicht Zielsetzung der Gemeinde sein. 
Sie stellt auch keine Alternative im Zusammenhang mit den Anforderungen des 
BauGB an die gemeindliche Entwicklung dar. 

7. Prognose anderer Planungsmöglichkeiten 

Alternativstandorte wurden bereits zu Beginn der damaligen ersten 
Planungsüberlegungen gesucht, waren aber in diesem Abschnitt der 
Wismarbucht nicht verfügbar. Der ursprünglich als „Kartoffelanleger“ gebaute 
und bereits über 100 Jahre für den Umschlag landwirtschaftlicher Produkte 
genutzte Anleger hat sich seit Generationen als Anlegeplatz baulich verfestigt. 
Da der Tourismus in der Gemeinde Hohenkirchen bereits seit Generationen 
diese vorhandenen baulichen Anlagen und Einrichtungen nutzte, war es 
begründet, diese eingeführte und bekannte Badestelle zum Ausgangspunkt 
einer neuen Entwicklung zu machen. 

8. Zusätzliche Angaben 

8.1. Hinweise auf Kenntnislücken 

Für die Schutzgüter Boden, Grundwasser und Luft liegen keine konkreten 
örtlichen Erfassungen vor. Es wurden die Aussagen des Kartenportals des 
LUNG M-V zur Bewertung herangezogen (www.umweltkarten.mv-
regierung.de). Die grundlegenden naturräumlichen Aussagen werden auf der 
Ebene des Bebauungsplanes als ausreichend erachtet. Auch durch genauere 
Erfassungen der Standortfaktoren im Bebauungsplangebiet und der zu 
erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter, würden keine 
deutlich veränderten Ergebnisse prognostiziert werden. 
 
Ein Gutachten zum Artenschutz wird gemäß Scoping durch das Institut für 
Angewandte Ökosystemforschung erstellt. Alle für das Plangebiet relevanten 
Arten werden erfasst und die potentiellen Auswirkungen auf diese bewertet. Die 
Ergebnisse werden als ausreichend und nach aktuellen naturschutzfachlichen 
Kenntnissen ermittelt angesehen. 
 
Die Erkenntnisse sind auch die Grundlage für die FFH-
Verträglichkeitsprüfungen für die Schutzgebiete europäischer Bedeutung. 

8.2. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
planbedingten erheblichen Umweltauswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen 
Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung des Bebauungsplanes 
eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe zu ergreifen.  
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Nach den Hinweisen zum „EAG Bau Mecklenburg-Vorpommern“ sind 
Auswirkungen unvorhergesehen, wenn sie nach Art und/oder Intensität nicht 
bereits Gegenstand der Abwägung waren. 
 
Im Rahmen der Bauausführung sollten Überwachungen der Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften und der Umsetzung von Festsetzungen zum Schutz 
von Natur und Landschaft erfolgen. Dies betrifft die Einhaltung allgemeingültiger 
Forderungen des Gehölzschutzes, z.B. DIN 18920 „Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen“ sowie der RAS-LP 4 „Schutz von 
Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“. 

9. Zusammenfassung 

Mit dem Umweltbericht wird geprüft, ob von dem vorliegenden Bebauungsplan 
Nr. 27 der Gemeinde Hohenkirchen mögliche erhebliche, nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind.  
 
Im Ergebnis der Prüfung der Umweltbelange können bisher, vorbehaltlich 
weiterer Erkenntnisse, als Entscheidungsgrundlage für die gemeindliche 
Prüfung folgende Aussagen getroffen werden: 
 
Auf Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit der einzelnen Schutzgüter 
wirkt das Vorhaben unterschiedlich.  
 
Mit der Umsetzung des Vorhabens sind Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes (Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser etc.) zu erwarten. Diese 
geplanten Eingriffe sind durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu 
kompensieren. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden durch 
Vorhabenträger und Gemeinde bestimmt. 
 
Nach Vorlage der Erkenntnisse und Erörterung der rechtlichen Situation wird 
die Natura2000-Prüfung für die betroffenen Gebiete der europäischen 
Schutzgebietskulisse durchgeführt. Sie sind die Voraussetzung für die weitere 
Durchführung des Verfahrens. 
 
Zur Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt werden die erforderlichen 
Maßnahmen außerhalb des Plangebietes festgelegt. Innerhalb des 
Plangebietes sind weitere Minimierungsmaßnahmen möglich. Die Maßnahmen 
werden bis zum Abschluss des Verfahrens ergänzt. 
 
Alle erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt sollen durch geeignete 
Maßnahmen gemindert oder kompensiert werden. Der Erfolg der Schutz- und 
Kompensationsmaßnahmen sollen durch entsprechende Überwachung erfasst 
und sichergestellt werden. 
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TEIL 3 Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27 der Gemeinde 
Hohenkirchen für den Anleger Hohen Wieschendorf wurde in der Sitzung der 
Gemeindevertretung am ………………………..gebilligt. 
 
 
Hohenkirchen, den ……………………………..   (Siegel) 
 
 
……………………………… 
Van Leeuwen 
Bürgermeister 
der Gemeinde Hohenkirchen 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hohenkirchen durch das: 
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 03881 / 71 05 – 0 
Telefax 03881 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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Naturschutzfachliche Untersuchungen zur Beurteilung von Nutzungsänderungen in der 

Gemeinde Hohenkirchen 

Die vorgesehenen Untersuchungen umfassen Flächen der Gemeinde Hohenkirchen, 

für die durch die Änderung des Flächennutzungsplanes eine bauliche Nutzung 

ermöglicht wird. Weiterhin werden solche Flächen in die Untersuchungen einbezogen, 

für die im Zusammenhang mit der Änderung von Nutzungen erhebliche 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nicht von vornherein auszuschließen 

sind. Die Untersuchungstiefe wird so gewählt, dass auf der Grundlage der erhobenen 

Daten auch gleichzeitig eine Zulassung zur Umsetzung der festzuschreibenden 

Nutzungen in der verbindlichen Bauleitplanung zu erwirken ist.  

FFH-Verträglichkeit 

GGB DE 1934-302 „Wismarbucht“ 

FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Überprüfung und Bewertung sowie 

Plausibilitätsprüfung der im Managementplan für das GGB ausgewiesenen FFH-LRT 

nach Kartieranleitung MV (LUNG 2013) bzw. mariner Kartieranleitung MV (LUNG 

2011), Bewertung des Erhaltungszustands nach den LRT-Steckbriefen des LUNG. 2 

Begehungen im Zeitraum Mai - September. 

Untersuchungsraum: Landseitige Flächen in den Grenzen des GGB zwischen 

Wohlenberg (westlicher Rand der Siedlungslage) und Zierow (östlicher Rand Zeltplatz), 

seeseitige Flächen bis 100 m Abstand zur Uferlinie.  

Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL 

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)  

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Untersuchung von Altbäumen (Weiden) 

sowie Dünen durch Absieben von Rohhumusauflage, Ausklopfen von Pflanzenteilen 

sowie Sichtbeobachtung, 2 Begehungen, ganzjährig möglich. 

Untersuchungsraum: Uferbereich der Wohlenberger Wieck und der Eggers Wiek  

zwischen Wohlenberg und Zierow soweit sie innerhalb des GGB liegen. 

Fischotter (Lutra lutra) 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Auswertung vorhandener Daten sowie 

Habitatausweisung des FFH-Managementplans; Nachsuche von Spuren, Kot- und 

Fraßresten sowie Bauen im Rahmen der Kartierungstätigkeit für andere Artengruppen, 

Auswertung der Verkehrsopferstatistik vom LUNG. 

Untersuchungsraum: Flachwasserzone sowie ungestörte Uferbereiche der 

Wohlenberger Wiek und Eggers Wiek zwischen Wohlenberg und soweit sie innerhalb 

des GGB liegen. 

Kammmolch (Tritus cristatus)  

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Nächtliches Ableuchten von 

Laichgewässern, Nachsuche von Verkehrsopfern, Nachsuche von wandernden Tieren 

auf Verkehrsflächen und anderen gut absuchbaren Flächen, Einsatz von Lichtfallen an 

Anlage 1 
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Laichgewässern, Auslegen von künstlichen Verstecken im Uferbereich von 

Gewässern. 4 Begehungen im Zeitraum April bis September. Weitere Beobachtungen 

im Zusammenhang mit anderen Untersuchungen. Überprüfung der im 

Managementplan ausgewiesenen Habitate sowie Bewertung der Populationen gem. 

Artensteckbrief LUNG. 

Untersuchungsraum: Kleingewässer (einschließlich näheres Umfeld) und 

Verkehrswege an der Wohlenberger Wiek und Eggers Wiek zwischen Wohlenberg und 

Zierow soweit sie innerhalb des GGB liegen.  

Weitere Zielarten des GGB 

Für die Arten Schweinswal, Kegelrobbe, Seehund, Fluss-/Meerneunauge, (Lachs) sind 

keine speziellen Untersuchungen vorgesehen. Die Beurteilung der FFH-Verträglichkeit 

erfolgt auf der Grundlage der Habitatabgrenzung im Managementplan des GGB sowie 

anhand von Literaturauswertung, Auswertung Monatszählung (Robben), Nutzung 

vorhandener Daten. Für Robben wird zusätzlich auf die Daten der Rastvogelerfassung 

zurückgegriffen. 

Betrachtungsraum: Wohlenberger Wiek und Eggers Wiek; seeseitg bis 1.500 m, 

Landseitig in den Grenzen des GGB. 

BSG DE 1934-401: „Wismarbucht und Salzhaff“ 

Brutvögel 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Es wird keine Brutvogelkartierung für die 

Beurteilung der SPA-Verträglichkeit vorgesehen. Als Datengrundlage der 

Verträglichkeitsbeurteilung wird auf die vorliegenden Daten und Abgrenzungen der 

Habitate der maßgeblichen Bestandteile des BSG im aktuellen Managementplan 

zurückgegriffen. 

Beurteilungsraum: landseitige Flächen der Wohlenberger Wiek sowie Eggers Wiek 

zwischen Wohlenberg und Zierow soweit sie im BSG liegen. 

Rastvögel 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Es wird keine Zug-/Rastvogelkartierung für 

die Beurteilung der SPA-Verträglichkeit vorgesehen. Als Datengrundlage der 

Verträglichkeitsbeurteilung wird auf die vorliegenden Daten und Abgrenzungen der 

Habitate der maßgeblichen Bestandteile des BSG im aktuellen Managementplan 

zurückgegriffen. 

Beurteilungsraum: Wohlenberger Wiek sowie Eggers Wiek zwischen Wohlenberg und 

Zierow, seeseitig bis 1.500m. 

 

Artenschutz 

Untersuchungsgegenstand: Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie alle Europäischen 

Vogelarten. Für alle ausschließlich national besonders geschützte Arten ist ein 

funktionaler Ausgleich im Rahmen der Eingriffsregelung zu treffen. Dieser wird 

Artengruppenweise anhand des Lebensraumpotentials ermittelt. 
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Fischotter (Lutra lutra) 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Nachsuche von Spuren, Kot- und Fraßresten 

sowie Bauen, Einsatz von Fotofallen bei Vermutung eines regelmäßigen Auftretens, 

morgendliche Sichtbeobachtung im Rahmen der Zug-/Rastvogelkartierung, 

Amphibienkartierung sowie Brutvogelkartierung, Auswertung der Verkehrsopferstatistik 

LUNG. 

Untersuchungsraum: ungestörte Uferbereiche der Eggers Wiek sowie von 

Binnengewässern, die im Einflussbereich der Flächen mit einer Nutzungsänderung 

liegen. 

Fledermäuse 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Nachsuche von Quartieren und 

Quartierstrukturen. 2 Begehungen Quartiersuche im Zeitraum Mai – September. 

Untersuchungsraum: Flächen mit einer Nutzungsänderung zuzüglich näheres Umfeld 

(100 m) innerhalb der Gemeinde Hohenkirchen. 

Brutvögel 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Brutvogelkartierung nach anerkannten 

Standards (Südbeck et al. 2005) als Linientaxierung mit Ausweisung von 

Revierzentren. 9 Begehungen im Zeitraum März – Ende Juni. 

Untersuchungsraum: Flächen innerhalb der Gemeinde Hohenkirchen soweit sie von 

einer Nutzungsänderung betroffen sind, zuzüglich 100 m - Umfeld. 

Rastvögel 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Kartierung der Rastvogelbestände in den 

Monaten Juni – April 2x monatlich (18 Begehungen). Auswertung der Daten der 

Internationalen Winterwasservogelzählung sowie der Grundlagendaten für die 

Abgrenzung der Vogellebensräume im Rahmen der Managementplanung, Abgleich mit 

langjährigen Bestandserfassungen der Internationalen Winterwasservogelzählung 

sowie Kartierungen im Rahmen von Eingriffsvorhaben (Weiße Wiek, 

Fahrrinnenerweiterung Ansteuerung Wismar), Ausweisung von stark frequentierten 

Rastflächen. 

Untersuchungsraum: Wohlenberger Wiek und Eggers Wiek zwischen Weißer Wiek und 

Fliemstorfer Huk, seeseitig in Abhängigkeit von der Sicht, regelmäßig rund 1.000-

1.500 m, landseitige Rastflächen Herwisch und Ritenkoppel sowie Ackerflächen im 

Umfeld der verschiedenen Planungen bis zu einem Abstand von 500 m (max. 

Fluchtentfernung regelmäßig auf Äckern nach Nahrung suchender Arten). 

Amphibien 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Nächtliches Ableuchten von 

Laichgewässern, Nachsuche von Verkehrsopfern, Nachsuche von wandernden Tieren 

auf Verkehrsflächen und anderen gut absuchbaren Flächen, Einsatz von Lichtfallen an 

Laichgewässern, Auslegen von künstlichen Verstecken im Uferbereich von 

Gewässern, Abkeschern von Kleingewässern nach Laich und Larven. 4 Begehungen 
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im Zeitraum April - September. Weitere Beobachtungen im Zusammenhang mit 

anderen Untersuchungen. 

Untersuchungsraum: Kleingewässer und Verkehrswege auf Flächen und im Umfeld 

(bis 100 m) von Flächen innerhalb der Gemeinde Hohenkirchen soweit sie von einer 

Nutzungsänderung betroffen sind.  

Reptilien, insbes. Zauneidechse 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Kontrolle der Verkehrswerge auf 

Verkehrsopfer, langsames Abschreiten pot. Lebensräume, Auslegen von künstlichen 

Verstecken, Kontrolle von vorhandenen Versteckstrukturen, 6 Begehungen im 

Zeitraum Mai – September. 

Untersuchungsraum: Pot. Lebensräume auf Flächen und im Umfeld von Flächen 

innerhalb der Gemeinde Hohenkirchen soweit diese von einer Nutzungsänderung 

betroffen sind. 

 

Umweltverträglichkeit/ Naturschutzrechtliche Kompensation 

Biotopkartierung/FFH-LRT-Kartierung 

Inhalt und Methodik der Untersuchungen: Biotopkartierung nach den Vorgaben der 

Kartieranleitung MV (LUNG 2013), Ausweisung von FFH-LRT. 2 Begehungen im 

Zeitraum Mai – August. 

Untersuchungsraum: Flächen innerhalb der Gemeinde Hohenkirchen soweit diese von 

einer Nutzungsänderung betroffen sind, zuzüglich 50 m – Umfeld. 
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Bebauungsplan Nr. 27 „Anleger Hohen Wieschendorf“ der Gemeinde Hohenkirchen 
Hier:  Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Vorentwurf 

 

Stellungnehmende Behörde 
und Stelle  

Inhalt  

 

1 
 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Die Landrätin 
Stabstelle Wirtschaftsförderung, 
Regionalentwicklung und Planen 

Bauleitplanung 
- FFH-Verträglichkeit ist nachzuweisen 
- Zusammenführung des Flächennutzungsplans ist 

weiterzuführen, um dem Entwicklungsgebot zu 
entsprechen 

- Inkommunalisierung der Gewässer nachweisen 
- Formale Anmerkungen zur Planzeichnung 
- Wendeanlage am Ende des verkehrsberuhigten 

Bereichs prüfen, um insbesondere den 
Anforderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes 
gerecht zu werden 

- SO3 (Hafen) – zulässige Grundfläche mit 
Bestandsgebäuden ausgeschöpft? Wenn ja, 
dann ist eine Veranda unzulässig 

- Formale Anmerkungen zu den Festsetzungen 
und zur Begründung 

- Anmerkungen zum Hinzurechnen von Fläche für 
Gemeinschaftsanlagen zu den Baugrundstücken 

Untere Abfallbehörde 
- Mitteilung, dass Belange der unteren 

Abfallbehörde ausreichend berücksichtigt sind. 
Untere Bodenschutzbehörde 

- Für Bodenarbeiten im SO1FHSt ist eine 
Baugenehmigung notwendig 

- Vollständiger Rückbau der vorhandenen 
Bodenplatte vor Vornahme der Aufschüttung 

- Aufschüttung nur mir standortgerechten Böden, 
die die Anforderungen gemäß § 2 Abs. 2 
BBodSchG und Anhang 2 Nr. 4 der BBodSchVO 
erfüllen 

Untere Immissionsschutzbehörde 
- Schallgutachten erstellen und zulässige 

Immissionswerte für die einzelnen 
Nutzungsbereiche fixieren, Betrachtungen auch 
auf dem Wasser notwendig 

- Für Veranstaltungen Flächen ausweisen und 
Festsetzungen zu zulässigen Emissionswerten 
oder zeitlichen Begrenzungen treffen 

Untere Naturschutzbehörde 
- Küstenschutzstreifen von 150 m berücksichtigen 

und ggf. Ausnahmeantrag stellen 
- Maximale Anzahl an Ferienwohnungen in der 

Satzung festsetzen 
- Nachweisen, welche Kompensationsmaßnahmen 

im Rahmen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 5 der ehemaligen 
Gemeinde Gramkow umgesetzt wurden 

- Neue Wanderwege, auch außerhalb des 
Plangebietes sind bei der unteren 
Naturschutzbehörde zu beantragen 

- Nördlich des Parkplatzes am Anleger befindet 
sich eine als Naturdenkmal unter Schutz gestellte 
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Bebauungsplan Nr. 27 „Anleger Hohen Wieschendorf“ der Gemeinde Hohenkirchen 
Hier:  Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Vorentwurf 

 

Stellungnehmende Behörde 
und Stelle  

Inhalt  

 

2 
 

Stiel-Eiche, welche einzumessen, im Plan 
darzustellen und zu schützen ist 

- Es ist zu prüfen, ob sich geschützter 
Baumbestand gemäß §§ 18 und 19 NatSchAG 
M-V innerhalb des Plangebietes befindet 

- Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag erstellen 
- Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Biotope 

prüfen 
- FFH-Verträglichkeit nachweisen 

Brandschutz 
- Brandschutz und Erreichbarkeit durch die 

Feuerwehr ist zu gewährleisten 
- Löschwasserversorgung ist sicherzustellen 

Kommunalaufsicht 
- Aufgrund fehlender Kosten kann keine Aussage 

zu den Auswirkungen der Planung auf die 
Gemeinde getroffen werden 

Straßenaufsichtsbehörde 
- Die K44 endet vor Beckerwitz und verläuft nicht 

im Plangebiet 
Straßenbaulastträger 

- Keine Einwände, da Straßen und Anlagen der 
Trägerschaft nicht berührt sind. 

FD Öffentlicher Gesundheitsdienst 
- Mitteilung, dass seitens des Gesundheitsamtes 

zu den eingereichten Unterlagen keine Bedenken 
bestehen. 

Abfallwirtschaftsbetrieb 
- Straße und Wege entsprechend tragfähig für das 

Gewicht der Abfallsammelfahrzeuge (bis 32t) 
- Sofern Bodenschwellen zur Verkehrsberuhigung 

vorgesehen sind, sind diese so zu planen, dass 
sie durch die Entsorgungsfahrzeuge befahren 
werden können 

- Straßenbreite, 
Straßenmündungen/Kurvenbereiche an Größe 
der Entsorgungsfahrzeuge anpassen 

- Fahrbahn von Hindernisse (z.B. parkende 
Fahrzeuge, Bäume, Straßenbeleuchtung,…) 
freihalten 

- Wendeanlage in der Planzeichnung ergänzen 
(SO3-HA) 

Kataster- und Vermessungsamt 
- Aufnahme- und Sicherungspunkte des 

Lagenetzes berücksichtigen und sichern 

Staatliches Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg 

- Die Hinweise des StALU sind in den 
erforderlichen Verträglichkeitsprüfungen, 
insbesondere zu Natura 2000 zu beachten. 

Amt für Raumordnung und 
Landesplanung 
Westmecklenburg 

- Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung vereinbar, insbesondere mit 
dem Programmsätzen der Tourismusentwicklung 

- FFH-Verträglichkeit ist nachzuweisen 
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Stellungnehmende Behörde 
und Stelle  

Inhalt  

 

3 
 

Bergamt Stralsund - Für den relevanten Bereich werden keine 
planrelevanten Belange vorgetragen. 

Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V 

- Schallgutachten notwendig 

Straßenbauamt Schwerin - Keine Bedenken aus Sicht des 
Straßenbauamtes, weil keine Anlagen des 
Straßenbauamtes berührt sind. 

Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege 

- Hinweis, dass Belange der Bau- und 
Bodendenkmalpflege beachtet wurden. 

Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Lübeck 

- Grundsätzlich keine Bedenken 
- Ergänzung für den Punkt 7 unter Hinweise im 

Text Teil B vorgebracht; für Bereiche jenseits der 
Mittelwasserlinie ist eine strom- und 
schifffahrtspolizeiliche Genehmigung nach § 31 
WaStG erforderlich 

Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, brand- 
und Katastrophenschutz M-V 

- Vor Baubeginn Auskunft über 
Kampfmittelbelastung einholen 

Telekom - Telekommunikationslinien der Telekom 
berücksichtigen 

- Telekom ist nicht für die Versorgung von 
Wochenend-, Garten- und 
Ferienhausgrundstücken verpflichtet; 
Erschließungsträger hätte die Kosten zu tragen, 
wenn eine Versorgung erwünscht ist 

e.dis - Keine Bedenken 
- Leitungsverlauf berücksichtigen 
- Für Anschluss an das Versorgungsnetz 

rechtzeitig Antrag stellen 
- Leitungsverlauf von Anpflanzungen freihalten 
- Mindestabstände zu vorhandenen elektrischen 

Anlagen berücksichtigen 

Hanse Werk - Mitteilung, dass keine Anlagen berührt sind. 
- Hinweis auf Nachfrage zu ggf. Leitungen anderer 

Versorgungs- und Entsorgungsträger. 

50hertz - Mitteilung, dass keine Anlagen berührt sind. 

GDMcom - Mitteilung, dass keine Anlagen berührt sind, 
jedoch bei Planänderungen bzw. weiteren 
Beteiligungen eine erneute Beteiligung 
vorzunehmen ist. 

IHK zu Schwerin - Den Planzielen wird zugestimmt 
- Abstimmung mit der Hansestadt Wismar 

bezüglich der Entwicklung der Werft und damit 
verbundenen Emissionen wird angeregt 

Landgesellschaft M-V - Mitteilung der Landgesellschaft, dass keine 
Flurstücke der Landgesellschaft M-V betroffen 
sind. 

Betrieb für Bau und 
Liegenschaften M-V 

- Mitteilung, dass keine Belange berührt sind und 
keine Flurstücke des BBL M-V betroffen sind. 

63 von 133 in Zusammenstellung



Bebauungsplan Nr. 27 „Anleger Hohen Wieschendorf“ der Gemeinde Hohenkirchen 
Hier:  Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Vorentwurf 

 

Stellungnehmende Behörde 
und Stelle  

Inhalt  

 

4 
 

Bundeswehr - Mitteilung, dass eine Betroffenheit gegeben ist, 
jedoch keine Einwände und Bedenken 
vorgetragen werden und eine weitere Beteiligung 
nicht mehr notwendig ist. 

Deutscher Wetterdienst - Keine Mitteilung von planrelevanten Hinweisen. 

Hauptzollamt Schwerin - Keine Einwände/Bedenken 
- Bauten innerhalb einer Entfernung von 100 m, in 

Orten mit geschlossener Bauweise von 50 m, 
vom deutschen Teil der Zollgrenze der 
Gemeinschaft (i.d.F. Strandlinie) dürfen nur mit 
Zustimmung des Hauptzollamtes errichtet oder 
geändert werden 

- Betretungsrecht im grenznahen Raum 
gewährleisten 

Landesamt für Innere Verwaltung 
M-V 

- Gesetzlich geschützte Festpunkte 
berücksichtigen 

Landesforst M-V 
Forstamt Grevesmühlen 

- Keine Zustimmung 
- Im nördlichen/nordöstlichen Planbereich befindet 

sich Wald, welcher nicht als solcher dargestellt ist 
- Waldabstandslinie fehlt ebenso 
- Zur Feststellung der Waldgrenze wird eine 

Abstimmung Vorort empfohlen. Die Abstimmung 
Vorort wird entsprechend mit der Forst 
vorgenommen. 

Polizeipräsidium Rostock 
Polizeiinspektion Wismar 

- Mitteilung, dass keine Bedenken/Einwände 
bestehen.  

Wasser- und Bodenverband 
„Wallensteingraben-Küste“ 

- Mitteilung, dass keine Bedenken/Einwände 
bestehen und Anlagen des Verbandes nicht 
betroffen sind. Zustimmung des Wasser- und 
Bodenverbandes. 

Landesanglerverband M-V - Mitteilung, dass keine Bedenken/Einwände 
bestehen. 

Stadt Klütz - Mitteilung, dass keine Bedenken/Einwände 
bestehen. 

Stadt Grevesmühlen - Mitteilung, dass keine Bedenken/Einwände 
bestehen. 

Gemeinde Warnow - Mitteilung, dass keine Bedenken/Einwände 
bestehen. 

Gemeinde Gägelow - Mitteilung, dass keine Bedenken/Einwände 
bestehen. 

 
Aufgestellt für die Diskussion am 02.12.2016 / 03.01.2017 
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de  
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